




Fondsprospekt

Finanzierung gemeinnütziger und 

sozialwirtschaftlicher Unternehmen

Köln, 10. Mai 2010





Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

Im Überblick 7
Der Mezzanine-Fonds 7

Die Vermögensanlage im Überblick 8
Gegenstand der Beteiligung 8

Fondsgesellschaft 8

Anbieterin 8

Geschäftsführung 8

Beirat 8

Investitionstätigkeit des Fonds 8

Investitionskriterien des Fonds 8

Fondsvolumen, Mindestpflichteinlage 9

Zeichnungsfrist 9

Laufzeit 9

Kündigung 9

Ausschüttungen/Entnahmen 9

Rechte der Anleger 9

Steuerliche Grundlagen 9

Emissionskosten 10

Gewährleistungen 10

Beteiligungsrisiken 10
Zukunftsgerichtete Aussagen 10

Maximalrisiko 10

Unternehmerische Risiken der BFS Mezzanine Fonds II

GmbH & Co. KG 11

Anlagebezogene Risiken 12

Steuerrechtliche Risiken 12

Sonstige Risiken 13

Die Geschäftstätigkeit des Fonds 15

Der Fonds 15

Erfahrung und Kompetenz des Managements 18

Investitionsstrategie 19

Finanzierung der Investition in Zielunternehmen 19

Das laufende Geschäft/aktuelle Investitionen und in 

der Realisierung befindliche Projekte 21

Vertrieb und Vermarktung 21

Mitarbeiter 21

Grundbesitz 21

Gewerbliche Schutzrechte, Herstellungsverfahren 21

Bedeutsame Verträge 21

Controlling/Risikomanagement 22

Markt und Wettbewerb 22

Aussichten 22

Prinzipien der Investitions-, Finanz- und Ertrags-
planung 23
Investitionsgrundlagen/Investitionsobjekte 23

Eröffnungsbilanz der BFS Mezzanine Fonds II GmbH 

& Co. KG zum 20. April 2010 25

Grundlagen der Planungen 26
Einleitung 26

Investitionsplanung 26

Worst-Case-Planung 28

Das Beteiligungsverhältnis 28
Kommandit-Beteiligung 28

Mitwirkungsrechte und Haftung 30

Nachschuss und Haftung 31

Die Zeichnung und der Bezug der Fonds-Beteiligung 31
Zeichnung 31

Bezug 31

Zeichnungsvolumen 32

Zeichnungsfrist/Emissionsphase 32

Zahlstelle 32

Prospektausgabestelle 32

Die Steuern des Anlegers 32
Einkunftsart 32

Einkommensteuer 33

Veranlagungsverfahren 34

Umsatzsteuer 34

Gewerbesteuer 34

Steuerbegünstigte Investoren 35

Erbschafts- und Schenkungssteuer 35

Besonderer Hinweis 35

Negativhinweis 35

Verantwortung für den Prospekt 35

Anhang 36
Glossar 37

Gesellschaftsvertrag der BFS Mezzanine Fonds II 

GmbH & Co. KG 38



Hinweis: 

Der vorliegende Fondsprospekt wurde bei der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht

zur Gestattung der Veröffentlichung hinterlegt. Denn

das prospektgegenständliche Angebot unterliegt nicht

der Prospektpflicht nach dem Verkaufsprospektgesetz.  



Vorwort

Unter dem Begriff Mezzanine wird eine Vielzahl von Finanzie-

rungsformen gebündelt. Sie haben gemeinsam, dass es sich

um eine Art Zwitter zwischen Fremd- und Eigenkapital han-

delt. Genussrechte, stille Beteiligungen oder Wandelanleihen

gehören in der Bilanz zum Eigenkapital, ohne dass die Mezza-

nine-Geber Mitspracherechte hätten wie z. B. Aktionäre. Das

Unternehmen kann so sein Kapital stärken und gewinnt Spiel-

raum für die Kreditaufnahme.

Eine Herausforderung, vor der früher oder später jedes sozial-

wirtschaftliche Unternehmen steht, stellt die Aufrechterhal-

tung der Refinanzierung dar, bei gemeinnützigen Unterneh-

men ergänzt um die Sicherstellung dieses Status. Der Mangel

an „Investitionskapital“ bei solchen Unternehmen, die ständig

zurückgehende öffentliche Finanzierung, gepaart mit Wachs-

tumsmöglichkeiten auf den Märkten, limitiert zudem oft die

Wachstumschancen vieler sozialwirtschaftlicher Unterneh-

men. 

Hier bieten sich interessante Investitionsmöglichkeiten
für Kapitalanleger.

Langfristig orientierten Anlegern bietet die BFS Mezzanine

Fonds II GmbH & Co. KG die Gelegenheit, in etablierte, aber

nicht börsennotierte hauptsächlich sozialwirtschaftlich tätige

Unternehmen zu investieren. Das Renditepotential ist vor dem

Hintergrund der Tätigkeit der Zielunternehmen interessant,

denn:

• Aufgrund des geringen Investitionskapitals im Mittelstand 

besteht Bedarf an bankergänzenden Finanzierungsquellen

zur Finanzierung von kleinen bzw. mittelgroßen sozialwirt-

schaftlichen Projekten.

• Herkömmliche Refinanzierungswege können nicht oder nur 

noch eingeschränkt genutzt werden.

Mit einer Mindestpflichteinlage von Euro 200.000,-- können

Sie sich an diesem Fonds beteiligen, der die zusammenfließen-

den Gelder hauptsächlich in sozialwirtschaftliche Unterneh-

men als Genussrechtskapital investiert. 

Der Fonds hat zunächst ein Volumen von Euro 10 Mio. mit

der Möglichkeit, auf Euro 30 Mio. zu erhöhen. 

Die jährlichen Renditeziele liegen bei ca. 7 % p.a. und damit

deutlich über den derzeit auf den Kapitalmärkten zu erzielen-

den Renditen.

Unsere Kompetenz ist Ihre Sicherheit.

Der Mezzanine-Fonds investiert die Anlagebeträge in sozial-

wirtschaftliche Unternehmen über Genussrechte in Höhe von

z. Zt. bis zu 1,5 Mio. Euro je Einzelprojekt. Diese Investitionen

werden sehr sorgfältig geprüft und nach einem standardisier-

ten Auswahlprozess getätigt. Das heißt, es wird nur in solche

Unternehmen investiert, deren Zukunftsfähigkeit, Kompetenz

und langfristige Marktfähigkeit ausführlich und intensiv ge-

prüft wurde.

Die Bausteine des Auswahlprozesses:

• Standort- und Wettbewerbsanalyse für die Rahmen-

bedingungen wie Wettbewerbssituation, Bedarfsermittlung, 

soziodemografische Struktur des Standortes

• HypZert-Standard für den Beleihungswert der Immobilie

• IS InvestControl für die langfristige Analyse der Wirt-

schaftlichkeit

• Betriebsvergleich für das Benchmarking der Unternehmen

• BFS-Rating für die Einschätzung der Zukunftsfähigkeit 

Vorteile für Kapitalanleger:

• Investitionsmöglichkeit ab Euro 200.000,-- mit einer Lauf-

zeit bis 31. Dezember 2017

• Partizipation an der Entwicklung zukunftsträchtiger sozial-

wirtschaftlicher Unternehmen

• Attraktive Rendite: ca. 7 % p.a. auf die eingezahlte Pflicht-

einlage

• Intensive Investitionsprüfung in einem strengen Auswahl-

prozess

Ihr 

Ulrich Schartow

Geschäftsführer der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG
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Im Überblick

Der Mezzanine-Fonds
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Stand: 10. Mai 2010

Emittentin/Beteiligungsgesellschaft BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln

Komplementärin IM Immobilien & Management Fünf GmbH

Geschäftsführende Kommanditisten IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH, Herr Ulrich Schartow

Beirat Auf Antrag der Komplementärin oder von Gesellschaftern, die mind. 20 % der 

Pflichteinlagen der Gesellschaft halten, kann ein Beirat eingerichtet werden 

Branche Mezzanine-Fonds für sozialwirtschaftlich tätige Unternehmen

Fondsvolumen Euro 10.000.000,- mit Möglichkeit der Erhöhung auf Euro 30.000.000,- 

Form der Beteiligung Kommanditbeteiligung an einem vermögensverwaltenden geschlossenen Fonds 

in der Rechtsform einer Personengesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH & Co. KG)

Zeichnungsbetrag Pflichteinlage zzgl. Agio

Mindestpflichteinlage Euro 200.000,-, zahlbar auf Abruf

Ausgabeaufschlag/Agio 3 % der Pflichteinlage

Hafteinlage 0,1 % der Pflichteinlage

geplante Fondslaufzeit bis zum 31. Dezember 2017 mit Verlängerungsoption um zweimal zwei Jahre

Erlösverwendung Investitionen in sozialwirtschaftliche Unternehmen über Genussrechte 

Renditezielvorgabe (Prognose) ca. 7 % p. a. der eingezahlten Pflichteinlage, jahresdurchschnittlich auf die 

Beteiligungsdauer

Ausschüttungen/Entnahmen • Jährliche Ausschüttungen/Entnahmen entsprechend den Beschlüssen der 

Gesellschafterversammlung

• Alle Ausschüttungen/Entnahmen stehen unter Liquiditätsvorbehalt

Steuern Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG wird nach ihren Planungen 

ausschließlich vermögensverwaltend tätig, so dass Einkünfte aus Kapital-

vermögen erzielt werden

Informations- und Kontrollrechte • Möglichkeit der Bestellung eines Beirats

• Gesetzliche Kontrollrechte der Kommanditisten

Handelbarkeit, Veräußerbarkeit Keine; private Weiterveräußerung grundsätzlich möglich

Haftung des Anlegers Im gesetzlichen Rahmen für die Leistung der gezeichneten Pflichteinlage 

zuzüglich Agio



Die Vermögensanlage 
im Überblick

Die nachfolgenden Informationen stellen zusammenfassend

wesentliche Merkmale einer Beteiligung an der BFS Mezza-

nine Fonds II GmbH & Co. KG dar und sollten zusammen mit

allen weiteren Abschnitten des Prospektes gelesen werden.

Gegenstand der Beteiligung

Das Angebot ist als rein vermögensverwaltender geschlosse-

ner Fonds in der Rechtsform einer Personengesellschaft mit

beschränkter Haftung strukturiert (GmbH & Co. KG).

Die Anleger des Fonds beteiligen sich direkt als im Handels-

register eingetragene Kommanditisten an der BFS Mezzanine

Fonds II GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln. Eine Beteiligung

über einen Treuhänder ist nicht möglich. 

Der Anleger ist als Gesellschafter des Fonds anteilig am

Vermögen und Ergebnis des Fonds beteiligt und hat je volle

Euro 50.000,- seiner Einlage eine Stimme.

Fondsgesellschaft

Fondsgesellschaft ist die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co.

KG mit Sitz in Köln.

Anbieterin

Anbieterin und Prospektherausgeberin ist ausschließlich die 

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

Geschäftsanschrift:

Wörthstraße 15-17, 50668 Köln

Für Auskünfte:

Telefon: 0221.97356-491

Telefax: 0221.97356-249

E-Mail: IS@sozialbank.de

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung des Fonds sind ausschließlich die Kom-

plementärin und die geschäftsführende Kommanditistin 

IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH sowie Herr Ulrich Schartow

befugt.

Beirat

Auf Antrag der Komplementärin oder von Gesellschaftern, die

mindestens 20 % der Pflichteinlagen der Gesellschaft halten,

kann beim Fonds ein Beirat eingerichtet werden.

Investitionstätigkeit des Fonds

Die Fondsgesellschaft wird sich an inländischen Gesellschaf-

ten und Organisationen (sog. Zielunternehmen) beteiligen, 

die vornehmlich gemeinnützige und/oder sozialwirtschaft-

liche Zwecke verfolgen. Die Beteiligung an den Zielunter-

nehmen erfolgt dabei nach einem standardisierten Auswahl-

prozess regelmäßig über Genussrechts-Kapital. 

Die Entscheidung, an welchen Zielunternehmen sich die

Fondsgesellschaft beteiligt, erfolgt durch die Geschäftsfüh-

rung in einem standardisierten Auswahlprozess ggf. unter

Einbindung des Beirates, sofern dieser eingerichtet ist.

Die Auswahl der Zielunternehmen ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektherausgabe noch nicht erfolgt, so dass die Zielunterneh-

men noch nicht feststehen. Demnach handelt es sich bei dem

Fonds um eine sog. Blind-Pool-Konstruktion.

Investitionskriterien des Fonds

Beim Aufbau und der Verwaltung des Portfolios der Gesell-

schaft sind folgende Grundsätze zu beachten:

• Die Beteiligungshöhe an einem einzelnen bzw. die Höhe 

aller Einlagen in ein einzelnes Zielunternehmen sollte 8 %

des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft nach

Ablauf der Emissionsphase nicht übersteigen.

• Zielunternehmen sollten einen sozialwirtschaftlichen 

Geschäftszweck verfolgen.

• Die Beteiligung an den Zielunternehmen erfolgt grundsätz-

lich über mezzanine Finanzierungsinstrumente (Genuss-

rechte) nach einem standardisierten Auswahlprozess.

• Die Beteiligungen werden durch die Ausübung der ver-

tragstypischen Rechte verwaltet. 

• Ein Sitz in den Aufsichtsgremien der Zielunternehmen wird 

angestrebt. 
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• Die Gesellschaft und ihre Vertreter sind verpflichtet, sich 

nicht aktiv an der Geschäftsführung der Zielunternehmen 

zu beteiligen.

• Freie Liquidität ist als Festgeld oder in Geldmarktfonds an-

zulegen.

Fondsvolumen, Mindestpflichteinlage

Das zur Zeichnung angebotene Kommanditkapital beläuft sich

zunächst auf insgesamt Euro 10.000.000,- und kann auf Euro

30.000.000,- erhöht werden, wenn eine Überzeichnung statt-

findet. Die Höhe des tatsächlich gezeichneten Kommanditka-

pitals steht erst nach Ablauf der Zeichnungsfrist fest.

Diese Kommandit-Beteiligung wird ausschließlich in Deutsch-

land angeboten. Ein gleichzeitiges Angebot in anderen Staa-

ten erfolgt nicht und ist auch nicht vorgesehen.

Die Mindestpflichteinlage je Anleger beträgt Euro 200.000,-.

Höhere Einlagen müssen jeweils durch 50.000 glatt teilbar

sein. Mit der Leistung der Einlagen ist ein Agio in Höhe von 

3 % der Einlage zu zahlen. Der Mindestzeichnungsbetrag be-

trägt somit Euro 206.000,-. Die Zahlungen der Einlagen ein-

schließlich Agio können von der Komplementärin in Raten

abgefordert werden. 

Die im Handelsregister einzutragende Hafteinlage beträgt 

0,1 % der Pflichteinlage.

Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist endet mit Vollplatzierung des Komman-

ditkapitals, spätestens jedoch am 31. Dezember 2010. Sie

kann um maximal 12 Monate verlängert werden.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds ist fest und endet grundsätzlich am

31.12.2017. Die Laufzeit kann jedoch zweimal um bis zu zwei

Jahre durch die Geschäftsführung des Fonds verlängert wer-

den, also maximal bis zum 31.12.2021.

Kündigung

Den Gesellschaftern steht kein Recht zur ordentlichen Kündi-

gung der Beteiligung zu. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung in den im Gesell-

schaftsvertrag geregelten Fällen bleibt hiervon unberührt.

Ausschüttungen/Entnahmen

Die Erträge aus den Beteiligungen an den Zielgesellschaften

werden nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Fonds

und Einbehalt einer angemessenen Liquiditätsreserve an die

Kommanditisten im Verhältnis ihrer Einlagen ausgeschüttet. 

Das Ausschüttungsziel (Prognose) beträgt durchschnittlich

7,0 % p.a. der Pflichteinlage je Anleger.

Rechte der Anleger

Die zur Zeichnung angebotenen Kommanditanteile gewähren

Vermögens- und Verwaltungsrechte. 

Die Vermögensrechte umfassen insbesondere eine Beteiligung

an den Ergebnissen des Fonds, ein Recht auf Ausschüttung

sowie Beteiligung am Liquidationserlös oder Zahlung eines

Abfindungsguthabens. 

Zu den Verwaltungsrechten zählen die Teilnahme an der

Gesellschafterversammlung, Stimmrecht entsprechend den

Kapitalanteilen sowie die Möglichkeit zur Ausübung der ge-

setzlich vorgesehenen Kontroll- und Informationsrechte.

Steuerliche Grundlagen 

Der Fonds wird der steuerlichen Konzeption zufolge aus-

schließlich vermögensverwaltend tätig, so dass die Anleger

„Einkünfte aus Kapitalvermögen“ erzielen.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Tätigkeit des

Fonds von den Finanzbehörden als gewerblich eingestuft

wird. In diesem Fall würde auf Ebene des Fonds eine steuerli-

che Mehrbelastung entstehen.

Die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben bezie-

hen sich auf das Datum der Aufstellung vom 10. Mai 2010.

Soweit während der Zeichnungsfrist Veränderungen eintreten,

die für die Beurteilung der BFS Mezzanine Fonds II GmbH &

Co. KG oder der Vermögensanlage von wesentlicher Bedeu-

tung sind, werden diese unverzüglich in einem Nachtrag zu

diesem Verkaufsprospekt veröffentlicht.
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Emissionskosten

Die Kosten der Emissionsplatzierung umfassen zum einen die

erfolgsabhängigen Platzierungsprovisionen und zum anderen

einmalige fixe Kosten für die Initiierung der Beteiligung und

das Marketing.

Erfolgsabhängige Kosten

Das aus der Emission platzierte Kommanditkapital (inkl. Agio)

fließt vollumfänglich der Gesellschaft zu. Dabei entstehen va-

riable Kosten, die im Wesentlichen die Aufwendungen für die

Platzierung und den Vertrieb (Provisionen) beinhalten und mit

bis zu 4 % des Emissionsvolumens kalkuliert sind. Die Gesamt-

höhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen

und vergleichbare Vergütungen, betragen bei Vollplatzierung

ca. Euro 400.000,--. Dem stehen Einnahmen aus dem Agio

(3 %) in Höhe von voraussichtlich Euro 300.000,-- gegenüber,

so dass die Nettoplatzierungskosten voraussichtlich Euro

100.000,-- betragen.

Sonstige Kosten

Für die Beteiligungskonzeption, Prospekterstellung inkl. Druck

und das Marketing zur Anleger- und Vertriebsgewinnung fal-

len Aufwendungen in Höhe von etwa Euro 200.000,-- an.

Gesamtkosten

Insgesamt betragen die Emissionskosten bei vollständiger

Platzierung brutto voraussichtlich Euro 600.000,--. Dem ste-

hen plangemäß Einnahmen aus dem Agio von Euro 300.000,--

gegenüber. Daher entsteht bei einer Vollplatzierung aus den

Emissionskosten eine Nettobelastung der Beteiligung in Höhe

von voraussichtlich Euro 300.000,--, so dass voraussichtlich

Euro 9.700.000,-- € für Investitionen zur Verfügung stehen.

Gewährleistungen

Für die Platzierung der Kommanditbeteiligung, für die Aus-

schüttungen oder Rückzahlung hat keine juristische Person

oder Gesellschaft bzw. andere Person die Gewährleistung

übernommen.

Beteiligungsrisiken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich um

eine mittel- bis langfristige Beteiligung an der BFS Mezzanine

Fonds II GmbH & Co. KG, welche mit Risiken verbunden ist.

Der Anleger sollte daher die nachfolgenden Risikobelehrungen

vor dem Hintergrund der übrigen Angaben in diesem Prospekt

aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung entsprechend

berücksichtigen. Insbesondere sollte die Beteiligung des Anle-

gers seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und

seine Einlagenhöhe nur einen unwesentlichen Teil seines übri-

gen Vermögens ausmachen.

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tat-

sächlichen Risiken dargestellt, die für die Bewertung der

Vermögensanlage von wesentlicher Bedeutung sind, sowie die

Risikofaktoren, die die Fähigkeit der Fondsgesellschaft beein-

trächtigen können, die kalkulierten Ergebnisse zu erwirtschaf-

ten. Die Reihenfolge der aufgeführten Risiken lässt keine

Rückschlüsse auf mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder

das Ausmaß einer potenziellen Beeinträchtigung zu.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzliche Risi-

ken sich auch aus der individuellen Situation des Anlegers er-

geben können. Daher sollte der Anleger alle Risiken unter

Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse prüfen und

gegebenenfalls individuellen fachlichen Rat einholen.

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken

verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fonds-

gesellschaft haben, mit der Folge, dass sie nicht oder nur ein-

geschränkt in der Lage ist, die in Aussicht gestellten Ergeb-

nisse zu erwirtschaften.

Maximalrisiko

Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt in

der wirtschaftlichen Entwicklung des Fonds. Deshalb verbin-

det sich mit dieser Kapitalanlage das Risiko des Teil- oder so-

gar des Totalverlustes der Einlage und der Gewinnansprüche.

Dieses Risiko besteht vornehmlich bei einem negativen Ver-

lauf der Investitionen bzw. einer Insolvenz des Fonds. 
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Risiken, die nicht nur zu einem Verlust des gesamten Anlage-

betrages führen, sondern auch das weitere Vermögen des

Anlegers gefährden und damit das maximale Risiko für einen

Anleger darstellen, können eintreten, wenn der Anleger seine

Vermögensanlage fremdfinanziert und er wirtschaftlich nicht

in der Lage ist, die sich aus der Fremdfinanzierung ergeben-

den Verbindlichkeiten unabhängig von der Entwicklung seiner

Vermögensanlage zu bedienen.

Es wird keine Gewähr für den Eintritt der wirtschaftlichen

Ziele und Erwartungen des Anlegers übernommen.

Unternehmerische Risiken der 
BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

Wirtschaftliche Entwicklung des Fonds

Die Entwicklung der Ausschüttungen an die Kommanditisten

hängt unmittelbar mit der wirtschaftlichen Entwicklung des

Fonds zusammen. In Verbindung mit der Verlustbeteiligung

der Kommanditanteile muss der Anleger kalkulieren, dass bei

anhaltend negativem Geschäftsverlauf die geplanten Aus-

schüttungen nicht realisiert werden können. Somit muss der

Anleger neben ausfallenden Renditen auch den Teil- oder

Totalverlust seines eingesetzten bzw. gezeichneten Kapitals

(Pflichteinlage zzgl. Agio) wirtschaftlich verkraften können.

Allgemeine Risiken des unternehmerischen
Beteiligungsmarkts

Mezzanine-Finanzierungen für wirtschaftliche Unternehmen

sind Risikoinvestitionen. Es lässt sich nicht sicher vorhersa-

gen, wie sich eine solche Investition entwickeln wird. Der

wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen, an denen sich der

Fonds beteiligen will, hängt von vielerlei Faktoren und Unbe-

kannten ab, wie zum Beispiel der Konkurrenzsituation, der

Nachfrage, der allgemeinen Wirtschaftslage und der Entwick-

lung an den Kapitalmärkten, regional und global. Bei einer

Auswahl der Zielunternehmen sind Irrtümer über die erwarte-

te Entwicklung nicht auszuschließen. Dies kann dazu führen,

dass sich einzelne oder einige Mezzanine-Finanzierungen

nicht wie erwartet entwickeln, weniger Gewinn abwerfen

oder gar zu Verlusten führen, an denen der Kommanditist

über seine Einlage teilnehmen würde.

Spezifische Risiken der Investition (Selektion
und Wertentwicklung der Mezzanine-Finan-
zierungen)

Für den Anleger ist die Beteiligung an dem Fonds eine lang-

fristige Anlage mit Private Equity-Charakter. Die folgenden

operativen Risiken können die Werthaltigkeit der Mezzanine-

Finanzierung der Zielgesellschaften beeinträchtigen: 

a) Management-Fehler und/oder Management-Wechsel in 

den Zielunternehmen könnten zu einer Beeinträchtigung

der planmäßigen Entwicklung des Zielunternehmens füh-

ren. Dies könnte die Renditechancen für den Anleger beein-

trächtigen.

b) Es könnten unerwartete Investitionen in den Zielunterneh-

men nötig werden oder unerwartete Restrukturierungs-

kosten anfallen. Dies würde die Rentabilität und die freien 

Cash-Flows des Zielunternehmens und damit den Wert 

negativ tangieren. 

c) Generell kann nicht ausgeschlossen werden, dass negative 

Konjunktur- und/oder Branchen- und/oder Zins- und/oder 

Währungstrends die Geschäftsentwicklung und damit die 

Renditechancen für den Anleger beeinträchtigen. 

d) Eine Mezzanine-Finanzierung der Zielunternehmen könnte 

aufgrund einer schlechter als der erwarteten wirtschaftli-

chen Entwicklung oder anderen Umständen zu einem even-

tuellen Totalverlust der Finanzierung für den Fonds führen. 

e) Trotz einer sorgfältigen Auswahl der Geschäftspartner und 

der Assessment-Spezialisten kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die Partner – aus welchen Gründen auch im-

mer – ausfallen und die Investitions-, Berichterstattungs- 

und Risikomanagement-Tätigkeit tangieren. 

Kurzes Bestehen des Fonds

Der Fonds selbst wurde im April 2010 gegründet. Es handelt

sich somit um ein junges Unternehmen. Die Aufnahme der

operativen Geschäftstätigkeit erfolgt generell abhängig von

der Mittelbeschaffung und frühestens im Laufe des zweiten

Quartals des Jahres 2010. Die Erfolgsaussichten des Fonds

können nur unter Berücksichtigung der Risiken, Aufwendun-

gen und Schwierigkeiten beurteilt werden, die bei Unterneh-

men, die neu am Markt tätig sind, auftreten. Der Anleger

kann hier kaum auf spezielle Erfahrungswerte (Wertentwick-

lung) aus der Vergangenheit zurückgreifen. 
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Schlüsselpersonenrisiko

Die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds hängt in erhebli-

chem Maße von der unternehmerischen Fähigkeit der Ge-

schäftsführung und der sie beratenden Teams ab. Der Verlust

dieser projekttragenden Personen könnte einen nachteiligen

Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds haben. 

Investitionen in Geldmarktpapiere 

Auch bei guter Bonität der Emittentin von Geldmarktpapieren

zum Zeitpunkt der Investition kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass Zinsen oder die in den Wertpapieren verbriefte

Forderung selbst bei Fälligkeit nicht bedient werden und hier-

durch Einnahmeverluste und/oder Verluste für den Fonds 

entstehen.

Generell können die Erträge von Wertpapieren über einen

längeren Zeitraum nicht verbindlich prognostiziert werden.

Das Gleiche gilt für Werterhöhungen, so dass exakte Angaben

zur Rendite der Wertpapierinvestitionen nicht gemacht wer-

den können.

Anlagebezogene Risiken

Haftung

Mit Erbringen der Einlage und der Eintragung in das Handels-

register haftet der Kommanditist nur beschränkt bis zur Höhe

der gezeichneten Pflichteinlage zzgl. Agio. 

Wurde die Hafteinlage, die 0,1 % der Pflichteinlage entspricht,

in voller Höhe geleistet und im Handelsregister eingetragen,

so kann die persönliche Haftung des Kommanditisten dann

wieder aufleben, wenn er Entnahmen tätigt, obwohl die Haft-

einlage durch Verluste gemindert wurde oder die Entnahmen

zu einer Minderung der Pflichteinlage unter den Betrag der

Hafteinlage führen. 

Ist der Anleger im Handelsregister bereits als Kommanditist

eingetragen, hat aber seine Hafteinlage noch nicht erbracht,

haftet er mit seinem gesamten Vermögen für die Zahlung der

übernommenen Hafteinlageverpflichtung. 

Der vorzeitig aus der Gesellschaft ausscheidende Kommandi-

tist haftet in Höhe seiner Hafteinlage für den Zeitraum von

fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, in dem sein Ausscheiden im

Handelsregister eingetragen wurde, wenn er seine Hafteinlage

noch nicht geleistet hat oder diese zurückgezahlt worden ist.

Im Falle der Kommanditistenhaftung ist ein Rückgriff gegen

den Fonds bzw. die anderen Mitgesellschafter grundsätzlich

ausgeschlossen.

Fremdfinanzierung von Anlegerbeteiligungen

Den Anlegern steht es frei, ihre Beteiligung ganz oder teil-

weise durch Fremdmittel, also z. B. durch Bankdarlehen, zu

finanzieren. Gleichzeitig erhöht sich mit einer Fremdfinan-

zierung beim Anleger selbst aber auch die Risikostruktur der

Anlage, da die durch den Anleger aufgenommenen Fremdmit-

tel einschließlich der hiermit verbundenen Kosten (z. B. Kre-

ditzinsen) zurückzuführen sind, und zwar auch im Fall des

vollständigen oder teilweisen Verlustes der Beteiligung bzw.

auch soweit die Beteiligung ggf. keine oder keine ausreichen-

den Erträge abwirft. Diese von der Entwicklung der Beteili-

gung unabhängige (Rück-) Zahlungsverpflichtung sollte der

Anleger in jedem Fall wirtschaftlich verkraften können.

Veräußerbarkeit der Beteiligung/Fungibilitäts-
risiko

Der Anleger sollte sich aufgrund der Laufzeit auf ein mittel-

bis langfristiges Engagement bei der Kommandit-Beteiligung

einrichten, da es keinen amtlichen Markt gibt, an dem Kom-

mandit-Beteiligungen an der BFS Mezzanine Fonds II GmbH

& Co. KG gehandelt werden. Eine Veräußerung der Fonds-

anteile ist daher nur durch einen privaten Verkauf durch den

Anleger oder ggf. durch Vermittlung des Fonds möglich.

Steuerrechtliche Risiken

Steuerliche Risiken

Die Entwicklung des gültigen Steuerrechts unterliegt – auch

in seiner verwaltungstechnischen Anwendung – einem steti-

gen Wandel. Die hier dargestellten steuerlichen Angaben ge-

ben deshalb die derzeitige Rechtslage, die aktuelle Rechtspre-

chung sowie die Kommentierung durch die steuerliche Fach-

literatur mit dem Stand vom Mai 2010 wieder. Zukünftige

Gesetzesänderungen sowie abweichende Gesetzesauslegun-

gen durch Finanzbehörden und -gerichte im In- und Ausland

können nicht ausgeschlossen werden.
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Für die Fondsgesellschaft hat bis zum Zeitpunkt der Prospekt-

herausgabe (Mai 2010) noch keine steuerliche Betriebsprü-

fung stattgefunden. Insoweit wird auf Risiken im Hinblick auf

die steuerliche Anerkennung der durch den Beitritt zur BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG möglichen steuerlichen

Effekte hingewiesen. 

Umqualifizierung der Einkünfte

Die Struktur des Fonds wurde rechtlich entsprechend dem

Schreiben des BMF vom 16. Dezember 2003 konzipiert, in

dem zur steuerlichen Behandlung von Private-Equity-Fonds

Stellung genommen wurde. Der Fonds geht davon aus, dass

alle Anforderungen des BMF-Schreibens erfüllt sind und so-

mit eine private Vermögensverwaltung der Emittentin bei der

steuerlichen Qualifizierung zu Grunde gelegt wird. Gleichwohl

besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung die Vorausset-

zungen des BMF-Schreibens vom 16. Dezember 2003 zum Teil

oder insgesamt nicht als erfüllt ansieht und folglich eine ge-

werbliche Tätigkeit des Fonds festlegt. In diesem Fall wäre die

teilweise Steuerfreiheit von Ausschüttungen nicht mehr ge-

geben. 

Sonstige Risiken

Gesetzgeberische Risiken

Die Gesetzgebung und deren Auslegung durch die Verwal-

tungsbehörden unterliegt einem ständigen Wandel. So können

Maßnahmen der Gesetz- und Verordnungsgeber auf Bundes-

und/oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die Markt- und

Wettbewerbsverhältnisse sich positiv wie negativ auf die

wirtschaftliche Situation des Unternehmens auswirken. Ent-

sprechendes ist auch auf Anlegerseite denkbar. Insgesamt be-

steht grundsätzlich die Möglichkeit, dass aufgrund derartiger

gesetzgeberischer Maßnahmen der Fonds zur Umstellung,

Reduzierung oder auch der Einstellung einzelner geschäftli-

cher Aktivitäten gezwungen ist. Dies gilt insbesondere hin-

sichtlich gesetzgeberischer oder behördlicher Maßnahmen im

Bankaufsichts- und Kapitalmarktbereich.

Die Aufrechterhaltung der rechtlichen Akzeptanz bzw. Beur-

teilung der Kommanditbeteiligung kann nicht für alle Zukunft

gewährleistet werden. Trotz des grundsätzlich bestehenden

sog. Rückwirkungsverbotes kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass auch bestehende Rechtsverhältnisse aus der Kom-

manditbeteiligung von künftigen Gesellschafts- oder anderer

Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Aus-

schüttungen ein entsprechender Abschlag vorgenommen wer-

den muss und somit die erwarteten Renditen nicht mehr er-

zielt werden können.

Vertrieb der Kommandit-Beteiligung

Zur Aktivierung des Vertriebs ist die Gesellschaft möglicher-

weise darauf angewiesen, höhere als in ihren Planberech-

nungen berücksichtigte Vertriebskosten zu vereinbaren und

weitere von Vertriebsorganisationen verlangte Marketingmaß-

nahmen zu ergreifen. Derartige Maßnahmen sind üblicher-

weise mit z. T. erheblichen Kosten verbunden, wodurch vor al-

lem die Anfangsbelastung des Kommandit-Kapitals ansteigen

würde und sich insbesondere die angestrebten Renditen auf

das Kommandit-Kapital minimierten.

Darüber hinaus besteht am außerbörslichen Kapitalmarkt ein

umfassendes Angebot an alternativen Produkten, so dass

nicht auszuschließen ist, dass es der Gesellschaft nicht ge-

lingt, ausreichende Vertriebskapazitäten für die Platzierung

der Kommandit-Beteiligung zu akquirieren. Dies hätte einen

gegenüber der Zielplanung ggf. stark verminderten Zufluss

von Geldmitteln zur Folge, wodurch die gesetzten Investi-

tions-, Umsatz- und Ertragsziele der Gesellschaft z. T. auch

weit verfehlt werden könnten.

Beschlussfassung über die Verwendung des
Jahresergebnisses

Die Beschlussfassung erfolgt in der Gesellschafterversamm-

lung oder im Wege der schriftlichen Abstimmung (Umlauf-

verfahren). Dabei besteht die Möglichkeit, dass der Komman-

ditist (Anleger) überstimmt wird und Beschlüsse gefasst wer-

den, die nicht in seinem Interesse sind. Auch wenn die

Gesellschafter ihre Mitbestimmungsrechte in den genannten

Verfahren nicht wahrnehmen, müssen sie die gefassten Be-

schlüsse mit tragen.

Grundsätzlich besteht die Gefahr der Majorisierung der

Gesellschaft durch Groß-Anleger.
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Freie Verwendung des Emissionserlöses

Die Verwendung des Nettoerlöses aus dieser Emission ist

nicht in konkreten Investitionsobjekten festgelegt. Der Einsatz

des Fondskapitals steht im Rahmen des im Gesellschaftsver-

trag formulierten Unternehmensgegenstandes im freien

Ermessen der Geschäftsführung.

Wegen dieser freien Verwendbarkeit des Emissionskapitals hat

die vorliegende Kommanditbeteiligung wie jede unternehme-

rische Investition Blind-Pool-Charakter. Darunter ist eine An-

lageform zu verstehen, bei der einzelne Investitionsvorhaben

bzw. deren Bedingungen zum Zeitpunkt des Beitritts des An-

legers noch nicht endgültig feststehen. Risiken ergeben sich

für den Anleger daraus, dass zukünftige Investitionsprojekte

wegen nicht vorhersehbarer Entwicklungen dauerhaft zu Ver-

lusten führen können.

Plan-Divergenzen, Platzierungs- und Kosten-
risiko

Die der Planung für die Anlagezeiträume zu Grunde gelegten

Planzahlen basieren nicht auf abgesicherten Ist-Werten, son-

dern berücksichtigen die Erwartungen der Geschäftsführung

des Fonds zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe auf der

Grundlage von Branchenberichten und/oder Marktanalysen

sowie den Erfahrungen der Initiatoren des Fonds. Daher be-

stehen hinsichtlich des zukünftigen Eintritts der Planzahlen

Unwägbarkeiten in einem nicht genau bezifferbaren Umfang.

Es besteht somit das Risiko, dass die in diesem Prospekt dar-

gestellten Planziele (Prognosen) nicht realisiert werden.

Bedingung für den Eintritt der prognostizierten Planzahlen ist

die annahmegemäße Realisierung des Zeichnungsvolumens,

die Nachhaltigkeit und die vertragskonforme Einzahlung der

Einlagen durch die Gesamtheit der Anleger. Sollte diese hinter

den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies negative Aus-

wirkungen auf die Anleger haben.

Da das Beteiligungskapital (inkl. Agio) auch zur Finanzierung

der fondstypischen Kosten eingesetzt wird, besteht das Risiko,

dass die Einnahmen aus dieser Emission bei einem sehr gerin-

gen Kapitalzufluss zumindest teilweise für die mit der Emis-

sion verbundenen Kosten verbraucht werden. Dies hätte zur

Folge, dass der Fonds die in diesem Prospekt dargestellten

Investitionen nur teilweise vornehmen und ihre wirtschaftli-

chen Ziele nur teilweise realisieren könnte.

Hinweis

Weitere wesentliche rechtliche bzw. tatsächliche Risiken sind

nach Ansicht der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

zum Datum der Herausgabe des Prospektes nicht ersichtlich.
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Die Geschäftstätigkeit 
des Fonds 

Der Fonds

Firma, Sitz, Kapital

Die Firma des Fonds lautet 

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG
Das Unternehmen wurde am 20. April 2010 unter der Firma

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG nach deutschem

Recht gegründet und am 03. Mai 2010 unter der Nr. HRA

27677 beim Amtsgericht Köln in das Handelsregister einge-

tragen.

Sitz der Gesellschaft ist: Wörthstraße 15-17 in 50668 Köln.

Sie ist eine Kommanditgesellschaft, für die die deutsche

Rechtsordnung maßgeblich ist.

Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Handels-

register und läuft bis zum 31. Dezember 2017. Die Komple-

mentärin ist berechtigt, die Laufzeit zweimal um jeweils zwei

Jahre, also maximal bis 31.12.2021 zu verlängern.

Das Kommandit-Kapital des Fonds beträgt zum Zeitpunkt der

Prospektherausgabe Euro 15.500,- und ist in voller Höhe von

den Gründungskommanditisten zur freien Verfügung der Ge-

schäftsführung eingezahlt.

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG hat darüber hin-

aus beschlossen, Kommandit-Beteiligungen zu den in diesem

Prospekt beschriebenen Bedingungen gegen Einzahlung von

Kommanditkapital im Gesamteinlagebetrag von Euro

10.000.000,- zu gewähren. Soweit während der Emissions-

phase, die grundsätzlich am 31. Dezember 2010 endet, eine

Überzeichnung eintritt, kann der Gesamteinlagebetrag auf

Euro 30.000.000,- zzgl. des Gründungskapitals erhöht werden.

Gründungsgesellschafter

Gründungsgesellschafter sind die IM Immobilien & Manage-

ment Fünf GmbH mit Sitz in Köln als Komplementärin und die

IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH, die Bank für Sozialwirtschaft

AG und Herr Ulrich Schartow als Kommanditisten.

Die IM Immobilien & Management Fünf GmbH als persönlich

haftende Gesellschafterin (Komplementärin) hat keine Einlage

geleistet und ist am Kapital und Vermögen sowie Gewinn-

und Verlust der Fonds vorbehaltlich der im Gesellschaftsver-

trag enthaltenen Vergütungsregelungen nicht beteiligt. Für

die Übernahme der persönlichen Haftung erhält sie eine Ver-

gütung in Höhe von Euro 5.000,- pro Jahr. 

Die Komplementärin, die IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH und

Herr Ulrich Schartow erhalten zusammen für die Übernahme

der Geschäftsführung eine Managementgebühr in Höhe von

1,0 % p.a. des Stands der Summen der Einlagenkonten zum

31. Dezember pro Jahr. Die Management-Fee ist in vier Raten

zum Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres zur Zahlung fäl-

lig. Während der Emissionsphase erfolgt die Ermittlung der

Höhe der Management-Fee bezogen auf den Stand der Sum-

me der Einlagenkonten zum Ende eines Kalendervierteljahres.

Der Fonds sieht zudem für die geschäftsführenden Gründungs-

gesellschafter eine Erfolgsbeteiligung von 10 % an der Wert-

steigerung vor, welche am Ende der Laufzeit des Fonds wie

folgt berechnet wird: Summe sämtlicher ausgeschütteter

Kommanditisten-Gewinnanteile addiert mit dem Stand der

Aktiva per 31. Dezember 2017, wovon das Kommanditkapital

subtrahiert und dann mit 10 % multipliziert wird. Die Einzel-

heiten der Verteilung der Erfolgsbeteiligung sind in § 14 des

Gesellschaftsvertrages festgelegt. 

Weitere Gewinnbeteiligungen oder Entnahmerechte bzw.

Bezüge der Gründungsgesellschafter, die ihnen außerhalb des

Gesellschaftsvertrages zustehen, insbesondere Gehälter,

Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versiche-

rungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art be-

stehen nicht.

Die Gründungsgesellschafter mit Ausnahme der Bank für

Sozialwirtschaft AG sind nicht unmittelbar bzw. mittelbar an

Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb beauftragt sind,

dem Fonds Fremdkapital zur Verfügung stellen sowie im

Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht

nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Gegenstand des Fonds

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen

Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
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durch den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung

von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen (Gesell-

schaftsanteile, Stille Beteiligungen, Genusskapitalbeteiligun-

gen etc.) an inländischen Gesellschaften und Organisationen

(auch Vereine, gemeinnützige GmbHs, Stiftungen etc.), die so-

zialwirtschaftliche Zwecke verfolgen, mit Ausnahme von

Beteiligungen, die der Gesellschaft oder von ihr beauftragten

Dritten einen aktiven Einfluss auf die Geschäftsführung der

Zielunternehmen vermitteln und/oder Beteiligungen an ge-

werblich tätigen oder gewerblich geprägten Personengesell-

schaften.

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft ferner zu allen

Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erschei-

nen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zur Er-

richtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zum

Erwerb, zur Verwaltung und zur Veräußerung von Beteiligun-

gen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von

Unternehmensverträgen.

Die Organe der Gesellschaft

Die Organe der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG sind

die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Zudem kann auf Antrag der Komplementärin oder von Gesell-

schaftern, die mindestens 20 % der Pflichteinlagen der

Gesellschaft halten, ein Beirat eingerichtet werden, der die

Geschäftsführung berät und unterstützt. 

Die Geschäftsführung leitet die Geschäfte des Fonds. Die

Geschäftsführung obliegt der Komplementärin und der ge-

schäftsführenden Kommanditistin IS IMMOBILIEN-SERVICE

GMBH. Der Kommanditist, Herr Schartow, ist zur Geschäfts-

führung berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

Die Komplementärin IM Immobilien & Management Fünf

GmbH ist eine GmbH nach deutschem Recht und wurde am

17. Dezember 2007 gegründet und am 18. Januar 2008 beim

Amtsgericht Köln unter der Nr. HRB 62239 eingetragen. Der

Tätigkeitsbereich der Komplementärin umfasst die gesamte

organisatorische und administrative Leitung der Gesellschaft

einschließlich der Kommanditistengewinnung und -betreu-

ung.

Bei der IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH handelt es sich um

eine GmbH nach deutschem Recht. Sie wurde am 05. Juli

1991  gegründet und ist am 01. Oktober 1991 unter der Nr.

HRB 21977 beim Amtsgericht Köln im Handelsregister einge-

tragen worden. Die Geschäftsanschrift lautet: 

Wörthstraße 15-17, 50668 Köln. Sie wird vertreten durch 

ihren Geschäftsführer, Herrn Ulrich Schartow. 

Der Tätigkeitsbereich der geschäftsführenden Kommanditistin

ist eine Portfoliostruktur zu entwickeln, welche den Vorgaben

des § 3 Abs. 1 sowie des § 10 Abs. 6 des Gesellschaftsver-

trages entspricht, den Auswahlprozess zu koordinieren, die

Vertragsverhandlungen mit den Zielunternehmen zu führen,

die Interessen der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter ge-

genüber den Zielunternehmen im Rahmen der vertraglichen

Regelungen wahrzunehmen, die Märkte auf denen die Ziel-

unternehmen tätig sind zu beobachten sowie die Gesellschaft

bei der Anlage liquider Mittel zu beraten.

Bei dem Fonds handelt es sich um eine Neugründung des

Geschäftsjahrs 2010, so dass die Geschäftsführung im abge-

laufenen Geschäftsjahr keine Bezüge, insbesondere Gehälter,

Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versiche-

rungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art er-

halten hat.

Die geschäftsführenden Gesellschafter sind nicht für Unter-

nehmen tätig, die mit dem Vertrieb beauftragt sind oder

Fremdkapital zur Verfügung stellen bzw. im Zusammenhang

mit der Herstellung des Anlageobjekts nicht nur geringfügige

Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

Die geschäftsführenden Gesellschafter können die BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG jeweils alleine vertreten.

Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB und des 

§ 112 HGB befreit. 

In der Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter

der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG mit ihrem gesell-

schaftsvertraglich festgelegten Stimmanteil vertreten. In der

Gesellschafterversammlung als dem obersten Willensbil-

dungsorgan der Gesellschaft können die Gesellschafter grund-

sätzlich Beschlüsse zu allen Belangen des Fonds fassen.

Insbesondere wird hier der Jahresabschluss festgestellt und

über die Verwendung des Geschäftsergebnisses abgestimmt.

Auf Antrag der Komplementärin oder von Gesellschaftern, die

mindestens 20 % der Pflichteinlagen der Gesellschaft halten,
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kann bei der Gesellschaft ein Beirat eingerichtet werden.

Dieser hat die Aufgabe,  die Komplementärin bei der Verfol-

gung des Unternehmensgegenstandes zu unterstützen und zu

beraten. Er ist berechtigt, von der Komplementärin Auskunft

über die einzelnen Angelegenheiten zu verlangen. Der Beirat

hat kein Weisungsrecht gegenüber der Komplementärin.

Die Mitglieder des Beirats erhalten nach Abschluss des Ge-

schäftsjahres eine angemessene Vergütung, die durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung festgelegt wird. Daneben wer-

den den Mitgliedern des Beirates die von ihnen getätigten

Auslagen sowie die Umsatzsteuer erstattet, soweit die Mit-

glieder des Beirates berechtigt sind, die gesetzliche Umsatz-

steuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen. 

Expertenpool

Die Geschäftsführung des Fonds kann zudem auf ein Netz-

werk von unabhängigen Experten zurückgreifen. Zu diesem

Expertenpool gehören derzeit: Mitarbeiter der IS IMMOBI-

LIEN-SERVICE GMBH, Köln, der BFS Betriebs- und Finanzwirt-

schaftlicher Service GmbH, Köln sowie Bank für Sozialwirt-

schaft AG, Köln und Berlin.

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Das Stammkapital der Komplementärin beträgt Euro 25.000,-.

Es ist durch die alleinige Gesellschafterin vollständig zur frei-

en Verfügung der Geschäftsführung eingezahlt.

Die Komplementärin ist eine GmbH, die kraft Rechtsform

zwar vollständig und unmittelbar haftet, jedoch nur bis zur

Höhe ihres Betriebsvermögens.

Die Organe der Komplementärin sind die Geschäftsführung

und die Gesellschafterversammlung. 

Zum Geschäftsführer ist Ulrich Schartow bestellt. Er ist vom

Verbot der Mehrfachvertretung befreit. Die Geschäftsanschrift

des Geschäftsführers der Komplementärin lautet:

Wörthstraße 15-17 in 50668 Köln. Gegenstand des Unterneh-

mens ist die Erbringung umfassender Leistungen auf dem

Immobiliensektor, namentlich Erwerb, Verwaltung und Ver-

äußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und

grundstücksgleichen Rechten sowie der Betrieb von Einrich-

tungen, die in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammen-

hang hierzu stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Ge-

schäfte und Maßnahmen auszuführen, die zur Förderung ihres

Gesellschaftszwecks notwendig und/oder nützlich erscheinen,

sowie Beteiligungen einzugehen. Der Erwerb von Anteilen an

anderen Unternehmen bedarf der Zustimmung der Gesell-

schafter, soweit die Beteiligung Euro 20.000,- übersteigt. Es

werden keine Geschäfte gem. § 34 e GewO getätigt.

Abweichende Regelungen des Gesellschaftsvertrages der

Komplementärin von den gesetzlichen Regelungen im GmbH-

Gesetz:

Regelungen des Gesellschafts- Gesetzliche Regelungen des
vertrages der IM Immobilien & GmbH-Gesetzes
Management Fünf GmbH

§ 5 Geschäftsführung, Vertretung § 35 GmbHG 

§ 10  Veräußerung und Belastung 

von Geschäftsanteilen § 15 GmbHG

§ 12 Schlussbestimmung, 

Gründungsaufwand § 3  GmbHG

Konzernstruktur

Bei der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG handelt es

sich um eine Kommanditgesellschaft. Einzige Komplementärin

ist die IM Immobilien & Management Fünf GmbH. Die Komple-

mentärin und die IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH sind Enkel-

bzw. Tochtergesellschaften der BFS Betriebs- und Finanzwirt-

schaftlicher Service GmbH, die wiederum eine Tochtergesell-

schaft der Bank für Sozialwirtschaft AG ist. 

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG wird kein Kon-

zernunternehmen im Sinne der §§ 16 ff. AktG sein, da die

Kapitalanteile nach Vollplatzierung mehrheitlich von den

Anlegern gehalten werden.

Wenn und soweit die Bank für Sozialwirtschaft AG ebenfalls

als Anleger des Fonds mit einer Pflichteinlage von mehr als

20 % des Kommanditkapitals nach Vollplatzierung beteiligt

ist, handelt es sich bei dem Fonds um ein Beteiligungsunter-

nehmen der Bank für Sozialwirtschaft AG.

Verflechtungstatbestände

Wegen der (teilweise bestehenden) Personenidentität der je-

weiligen Funktionsträger bestehen im Hinblick auf die BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG diverse angabepflichtige
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Verflechtungstatbestände rechtlicher, wirtschaftlicher und/

oder personeller Art. Verflechtungen zwischen Organmitglie-

dern bzw. Gesellschaftern der BFS Mezzanine Fonds II GmbH

& Co. KG sowie von Unternehmen, die ggf. mit der BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG bedeutsame Verträge ab-

geschlossen haben oder anderweitig mit ihr nicht unwesent-

lich verbunden sind, beinhalten auch immer die Möglichkeit

eines Interessenkonfliktes zwischen den betroffenen Unter-

nehmen. Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass

die Beteiligten bei der Abwägung der unterschiedlichen, ggf.

gegenläufigen Interessen nicht zu den Entscheidungen gelan-

gen, die sie treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand

nicht bestünde. Im gleichen Maße könnten hierdurch auch

die Erträge der Gesellschaft – und damit die der Anleger –

betroffen sein.

Angabepflichtige Verflechtungstatbestände in rechtlicher,

wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht bestehen bei

der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG dahingehend,

dass die IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH alleiniger Gesell-

schafter der IM Immobilien & Management Fünf GmbH und

zugleich Kommandististin ist. Ferner ist der zur Geschäftsfüh-

rung berechtigte Kommanditist gleichzeitig Geschäftsführer

der Komplementärin sowie der IS IMMOBILIEN-SERVICE

GMBH. Weiterhin wird die Bank für Sozialwirtschaft AG den

Vertrieb der Kommanditanteile übernehmen. Sie ist auch mit-

telbar an der Komplementärin sowie der IS IMMOBILIEN-SER-

VICE GMBH beteiligt.

Weitere angabepflichtige Verflechtungstatbestände in rechtli-

cher, wirtschaftlicher und/oder personeller Hinsicht bestehen

nicht.

Beteiligungen

Da die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG ihr operatives

Geschäft gerade erst aufnimmt, hat sie sich noch nicht an

Zielunternehmen beteiligt. Es werden zum Zeitpunkt der Pro-

spektherausgabe keine laufenden Investitionen getätigt. Die

Finanzierung der Zielunternehmen wird grundsätzlich über

Mezzanine-Kapital in Form von Genussrechen erfolgen. Hier-

bei handelt es sich nicht um gesellschaftsrechtliche, sondern

rein schuldrechtlich (vertraglich) begründete Gläubigerrechte.

Geschäftsjahr, Bekanntmachungen

Das Geschäftsjahr der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co.

KG ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet per

31. Dezember 2010. Bekanntmachungen der Gesellschaft wer-

den im elektronischen Bundesanzeiger/Unternehmensregister

veröffentlicht. 

Gerichts-, Schieds- und Steuerverfahren und
Haftungsverhältnisse

Es bestehen im Zeitpunkt der Prospektherausgabe weder

Haftungs- oder Eventualverpflichtungen noch Rechts-,

Schieds- oder Steuerstreitigkeiten, die wesentlichen Einfluss

auf die wirtschaftliche Lage der BFS Mezzanine Fonds II

GmbH & Co. KG, die Gründungsgesellschafter oder die Ge-

schäftsführer haben könnten. Wesentliche finanzielle Ver-

pflichtungen ist die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

nur in dem in diesem Prospekt beschriebenen Umfang einge-

gangen. Auch liegen keine Pfand- oder sonstigen Rechte

Dritter an den Vermögensgegenständen der Gesellschaft vor,

die einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäfts- und

Ertragslage haben können.

Erfahrung und Kompetenz des Managements

Die Verteilung der Geschäftsführungsaufgaben

Die IM Immobilien & Management Fünf GmbH und die IS IM-

MOBILIEN-SERVICE GMBH sind zum Geschäftsführer der BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG bestellt und ihre Mitar-

beiter sollen ihren Sachverstand und ihr Know-how in das

Investment-Management des Fonds einbringen. 

Die IM Immobilien & Management Fünf GmbH wird sich auf

die organisatorische und administrative Abwicklung sowie die

Vermarktung des Fonds konzentrieren. Die IS IMMOBILIEN-

SERVICE GMBH wird die Qualitätssicherung im Investment-

Prozess betreuen. 

Geschäftsführer der Komplementärin und der
geschäftsführenden Kommanditistin

Herr Ulrich Schartow, Bankkaufmann, geb. 19. September

1969, ist sowohl Geschäftsführer der Komplementärin IM

Immobilien & Management Fünf GmbH als auch der ge-
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schäftsführenden Kommanditistin IS IMMOBILIEN-SERVICE

GMBH. Herr Schartow ist seit dem 01. Juli 1995 im Unter-

nehmensverbund der Bank für Sozialwirtschaft AG tätig.

Aufgrund seiner langjährigen Arbeitserfahrung verfügt Herr

Schartow über tiefe und umfangreiche Kenntnisse sowohl der

Finanzierung sozialwirtschaftlicher Organisationen als auch

der Funktionsweise von Fondsmodellen, die diese Thematik

zum Gegenstand haben. Als Autor und Referent mit dem

Schwerpunkt zukunftsorientierte Konzeptionen und Finan-

zierung von Sozialimmobilien nimmt er kontinuierlich aktiv

an der öffentlichen Diskussion hierzu teil.

Investitionsstrategie

Der BFS Mezzanine Fonds II soll einerseits Anlegern den di-

versifizierten Zugang zu einem attraktiven Anlagesegment

mit interessantem Renditepotenzial im sozialwirtschaftlichen

Bereich ermöglichen und andererseits solchen Unternehmen

eine ernsthafte Finanzierungsalternative zu herkömmlichen

Mezzanine-Programmen bieten. Denn von der Ertragskraft

solcher Unternehmen profitierten in der Vergangenheit

hauptsächlich Mezzanine-Programme der Großbanken mit

strukturierten Finanzierungen, die sich über ausländische

Finanzierungsgesellschaften refinanzieren. Der BFS Mezzanine

Fonds II eröffnet mit dem zweiten Fonds sozialwirtschaftlich

engagierten Anlegern die Möglichkeit, zwar diversifiziert aber

dennoch in klar definierten Investment-Themen anzulegen. 

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG will das einge-

worbene Fonds-Kapital über Mezzanine-Kapital für Erweite-

rungs- und/oder Wachstumsfinanzierungen bereitstellen.

Dabei stehen etablierte sozialwirtschaftliche Unternehmen im

Vordergrund. Es werden keine Venture Capital Investitionen

umgesetzt. 

Von dem so generierten Wachstum soll über Genussrechts-

finanzierungen die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

und damit ihre Anleger von diesen Investitionen profitieren.

Die Investitionen bzw. Finanzierungspakete werden grund-

sätzlich in Form von Mezzanine-Finanzierungen zusammen-

gestellt. Geografisch liegt der Fokus des Engagements des

Fonds in Deutschland. 

Bei mezzaninen Finanzierungen steht die kapitalmäßige Be-

teiligung im Vordergrund. Zwar haftet das Kapital des Fonds

bei dem Zielunternehmen wie Eigenkapital und kann auch als

Eigenkapitalersatz direkt oder zumindest als sog. wirtschaftli-

ches Eigenkapital erfasst werden. Das führt bei den Zielunter-

nehmen zu einem verbesserten Rating und leichterem Zugang

zu Fremdkapital. Auf der anderen Seite hat der Fonds keine

gesellschaftlichen Mitspracherechte. Technisch werden mez-

zanine Finanzierungen in Deutschland hauptsächlich über

Genussrechte oder Nachrangdarlehen umgesetzt. Um den

Status der Gemeinnützigkeit, der für zahlreiche Zielunterneh-

men relevant sein dürfte, nicht zu gefährden, wird der Fonds

sich grundsätzlich nur über Genussrechte an den Zielunter-

nehmen beteiligen, wobei das Genussrechtskapital mit einer

qualifizierten Nachrangklausel ausgestaltet werden soll, der

zur Folge Zins und Tilgung hinter alle anderen Gläubiger der

Zielunternehmen zurücktreten.

Die Geschäftsführung des Fonds kennt die Situation mittel-

ständischer sozialwirtschaftlicher Unternehmen aus eigener,

langjähriger Erfahrung. Die Beteiligten haben hier schon

selbst zahlreiche Finanzierungen sozialwirtschaftlicher Unter-

nehmen begleitet, Investitionen zum Teil selbst entwickelt. 

Kleinere und mittlere – individuell zugeschnittene - Finan-

zierungstransaktionen sind in der Regel teuer und aufwändig.

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG will deshalb

zwecks Kostenoptimierung neue Wege in der Analyse, Aus-

wahl und im Controlling beschreiten. Der Anleger profitiert

gleichzeitig von einer hohen Transparenz in der Berichterstat-

tung sowie von günstigeren Transaktionskosten zu Gunsten

der Renditeaussichten.

Finanzierung der Investition in Zielunter-
nehmen

Die Investitionstätigkeit des Fonds soll durch das vorliegende

Angebot zur Zeichnung von Kommanditanteilen refinanziert

werden. Mit Ausnahme der etwaigen Zwischenfinanzierung

von gezeichneten Pflichteinlagen ist eine Aufnahme von

Fremdkapital nicht beabsichtigt. 

Investitionsziel: Etablierte sozialwirtschaftliche
Unternehmen mit Entwicklungs-Potenzial

Eine Herausforderung, vor der früher oder später jedes sozial-

wirtschaftliche Unternehmen steht, stellt die Aufrechterhal-

tung der Refinanzierung dar, bei gemeinnützigen Unterneh-

men ergänzt um die Ebene der Sicherstellung dieses Status.

Hier bieten sich interessante Investitionsmöglichkeiten für

Anleger. Der Mangel an „Investitionskapital“ bei diesen Unter-
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nehmen, die ständig zurückgehende öffentliche Finanzierung,

gepaart mit Wachstumsmöglichkeiten auf den Märkten, limi-

tiert zudem oft die Wachstumschancen vieler sozialwirt-

schaftlicher Unternehmen. Es bestehen deshalb attraktive

Investitionsmöglichkeiten für Anleger. 

Langfristig orientierten Anlegern bietet der Fonds eine inter-

essante Gelegenheit, in etablierte, aber regelmäßig nicht bör-

sennotierte sozialwirtschaftlich tätige Unternehmen zu inve-

stieren. Das Renditepotenzial ist vor dem Hintergrund der

Tätigkeit der Zielunternehmen interessant, denn: 

• Aufgrund des Mangels an Investitionskapital im Mittelstand 

besteht der Bedarf an bankergänzenden Finanzierungs-

quellen zur Finanzierung von kleineren/mittelgroßen sozial-

wirtschaftlichen Projekten.

• Im Gemeinnützigkeitsrecht existieren restriktive Vorgaben 

hinsichtlich der Refinanzierung der Tätigkeit, zudem beste-

hen hier nur eingeschränkte Möglichkeiten bei der Bildung 

von Rücklagen.

• Herkömmliche Refinanzierungswege können nicht oder 

bzw. nur noch eingeschränkt genutzt  werden.

Das Rendite-Risiko-Profil ist sowohl für private als auch ge-

meinnützige und privatwirtschaftlich organisierte  institutio-

nelle Anleger gleichermaßen interessant. Dabei ist zu beto-

nen, dass der Fonds keine risikoreichen Venture Capital-

Investitionen vornimmt.

Erfolgsfaktoren: Know-how, Unternehmertum,
freie Cash-Flows 

Die Finanzierung von Wachstum ist immer an den betriebs-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten

auszurichten. Investitionen des Fonds sollen im Interesse ihrer

Anleger nur dann realisiert werden, wenn der wirtschaftliche

Erfolg und die Renditeerwartungen zum Zeitpunkt der Inves-

tition bzw. Finanzierung absehbar sind. 

Die Investitionen werden mit einer durchschnittlichen Ren-

diteerwartung des Kommanditkapitals von ca. 7 % p.a. getä-

tigt. Die Renditeberechnung basiert auf der jährlichen Ge-

samtrendite der erwarteten Anlageperiode von durchschnitt-

lich 7 Jahren pro Investment des Fonds.

Die erste Rückzahlung einer Finanzierung des Fonds ist frü-

hestens sieben Jahre nach Einstieg zu erwarten. Die Erträge

des Fonds sollen aus den laufenden Zinszahlungen auf die

Genussrechte generiert werden. 

Fachkompetenzen: Finanzanalyse, Investment-
Management, operative Unternehmensführung

Der Fonds bündelt das Know-how sozialwirtschaftlicher

Finanzierungen auf der Basis von Realisierbarkeit, definierten

Zielvorgaben und professioneller Begleitung des Manage-

ments durch unabhängige Berater und/oder Unternehmens-

berater aus dem selbstständigen Coaching-Bereich des Fonds. 

Dabei arbeitet der Fonds eng mit unabhängigen Experten und

der Bank für Sozialwirtschaft AG zusammen. 

In die Investitionsentscheidung ist der Beirat des Fonds, so-

weit dieser eingerichtet ist, eingebunden, der die Geschäfts-

führung des Fonds bei den Investitionsentscheidungen zu un-

terstützen hat. Sämtliche Mitglieder des Beirates sollten über

umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Private-

Equity/Mezzanine-Finanzierungen und/oder der Sozialwirt-

schaft verfügen.

Investitions- und Risikomanagement: Effizient
strukturierte Abläufe

Das Investitions- und Risikomanagement des Fonds unter-

scheidet sich in Bezug auf die eigenen Analyse- und Ent-

scheidungsmethoden wesentlich von den für den Anleger oft

intransparenten Vorgehensweisen in der Private Equity-

Industrie. 

Das Unternehmens-Rating ist an den Kriterien der Bank für

Sozialwirtschaft AG ausgerichtet. Es wird auch im permanen-

ten Reporting- und Controllingprozess während der laufenden

Investitionen eingesetzt. 

Das regelmäßige Reporting vom Unternehmen zum Invest-

ment Manager stellt sicher, dass die finanziellen und unter-

nehmerischen Risiken und Chancen nicht nur der Geschäfts-

führung des Fonds dargelegt werden, sondern auch von den

Verantwortlichen der Zielunternehmen eingesehen und konti-

nuierlich nachvollzogen werden können. 
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Die Zielunternehmen werden zudem in der Regel von auf die

Beratung sozialwirtschaftlicher Unternehmen spezialisierten

Dritten bzw. Gesellschaften in den Bereichen Finanzen, Markt,

Prozesse und Mitarbeiter begleitet. Dies ist ein weiterer wich-

tiger Baustein der Renditeerzielung und des Risikomanage-

ments des Fonds.

Ein zusätzliches Merkmal ist der Umstand, dass die Mezza-

nine-Finanzierungen in der Regel von vornherein auf vorher

definierte Zinszahlungen und Laufzeiten festgelegt werden. 

„Last but not least“ weisen die Investitionsobjekte entspre-

chendes Rendite- und Entwicklungspotenzial auf, da anson-

sten die Renditeziele nicht erreicht werden könnten. 

Zusammenfassung

Eine Beteiligung am Fonds ermöglicht den Anlegern ein inno-

vatives, diversifiziertes Investment mit attraktiven Rendite-

chancen in etablierte und entwicklungsfähige mittelständi-

sche Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Mezzanine-

Finanzierungen fokussieren sich auf Erweiterungs- und

Wachstumsfinanzierung sozialwirtschaftlich tätiger Unter-

nehmen in Deutschland. Das Risikomanagement und Repor-

ting des Fonds ist neben der wirtschaftlichen Einschätzung

auf das etablierte, speziell auf die Bedürfnisse der Sozial-

wirtschaft zugeschnittene Ratingtool der Bank für Sozial-

wirtschaft AG abgestützt. Das Investment Management Team

und der gegebenenfalls einzurichtende Beirat setzen sich aus

erfahrenen Unternehmern und Finanzexperten zusammen.

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG eignet sich für

Anleger, welche von der Qualität der Auswahl-, Investitions-

und Risiko-Management-Prozesse, sowie dem langfristigen

Renditepotenzial von Investitionen in sozialwirtschaftliche

Unternehmen überzeugt sind. 

Das laufende Geschäft /aktuelle Investitionen
und in der Realisierung befindliche Projekte

Der Fonds wird parallel zur Platzierung der Kommanditanteile

das operative Geschäft aufbauen. Das laufende Geschäft ist

einerseits geprägt vor allem von der Suche nach interessier-

ten Anlegern, andererseits von der Selektion verschiedener

Unternehmen im Rahmen von Erstprüfungen als Investitions-

objekte.

Vertrieb und Vermarktung

Die Platzierung des Fonds hat die Bank für Sozialwirtschaft

AG übernommen.

Mitarbeiter

Der Fonds wird keine eigenen Mitarbeiter einstellen. Die

Geschäftsführung wird von der Komplementärin sowie der IS

IMMOBILIEN-SERVICE GMBH wahrgenommen. 

Grundbesitz

Der Fonds verfügt nicht über eigenen Grundbesitz. Ein Erwerb

von Grundeigentum ist nicht geplant. 

Gewerbliche Schutzrechte,
Herstellungsverfahren

Abhängigkeiten des Unternehmens von Patenten, Lizenzen,

gewerblichen Schutzrechten oder neuen Herstellungsverfah-

ren, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätig-

keit oder Ertragslage sind, bestehen im Zeitpunkt der Pro-

spektherausgabe nicht.

Bedeutsame Verträge

Managementverträge

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG hat mit der IS

IMMOBILIEN-SERVICE GMBH einen Managementvertrag ab-

geschlossen.

Sonstige Verträge

Weitere Verträge, die von wesentlicher Bedeutung für die

Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der BFS Mezzanine Fonds

II GmbH & Co. KG sind, ist das Unternehmen bis zur Pros-

pektherausgabe im Mai 2010 nicht eingegangen.
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Controlling / Risikomanagement

Corporate Governance

Die Geschäftsführung der BFS Mezzanine Fonds II GmbH &

Co. KG obliegt der Komplementärin und der IS IMMOBILIEN-

SERVICE GMBH. 

Ein Expertenpool wird den Fonds im Investment Management

unterstützen. Sofern ein Beirat eingerichtet ist, soll dieser die

Geschäftsführung des Fonds bei den Investitionsentscheidun-

gen unterstützen.

Markt und Wettbewerb

Aufgrund des Schrumpfens, des Wegfalls oder der Umstellung

der öffentlichen Förderung und bei anhaltendem Investitions-

bedarf müssen im Sozial- und Gesundheitsbereich zunehmend

von Zuwendungen unabhängige Finanzierungen erschlossen

werden. Selbst dort, wo eine Förderung nach der Gesetzeslage

festgeschrieben ist, wie z. B. in der Krankenhausfinanzierung

und z. T. in der Finanzierung von Pflegeeinrichtungen, sind

Anbieter darauf angewiesen, sich anderweitig Mittel zu be-

schaffen, um zukunftsfähig zu bleiben. Große Segmente des

Sozial- und Gesundheitsbereichs benötigen für ihre Fortent-

wicklung den Zugang zum Kapitalmarkt. Die Mittelgeber des

Kapitalmarktes haben jedoch andere Erwartungen an die

Sozialunternehmen als der traditionelle Zuwendungsgeber.

Eckpunkte sind dabei die Eigenkapitalausstattung, das Wert-

schöpfungspotenzial und das Informationsverhalten.

Sie haben ihre eigene Risikobewertung und Renditevorstellun-

gen, sie verlangen Transparenz, professionelle Kommunika-

tion, eine tragfähige Unternehmensstrategie und komplemen-

tär eine solide Investitions- und Finanzplanung. Die Finanziers

finden die Sicherheit für ihr Investment weniger in der Ver-

gangenheit des Unternehmens, sondern mehr in dessen zu-

künftigem Erfolg am Markt. Ihr präventives Risikomanage-

ment hinterfragt zukünftige unternehmerische Prozesse, be-

zieht in die Betrachtung aber auch gesamtwirtschaftliche

Entwicklungen, die Entwicklung der Branche und des regiona-

len Marktes mit ein.

Ein zunehmendes Interesse von Banken und Kapitalgebern an

Teilen des Sozial- und Gesundheitsbereich ist festzustellen.

Hervorzuheben sind der Krankenhaus-, der Pflege- und der

Reha-Bereich. Institutionelle Anleger kaufen auch von ge-

meinnützigen Betreibern Sozialimmobilien auf; die sich her-

ausbildenden größeren Unternehmensstrukturen werden für

internationale institutionelle Investoren attraktiv.

Zur Sicherung der Finanzierung bei anspruchsvolleren Finan-

zierungsbedingungen und in dynamischeren Märkten benöti-

gen Sozialunternehmen einen Finanzierungspartner, der sie

bei der Verwirklichung ihrer Strategie kompetent begleitet,

die branchenspezifischen Erfolgsfaktoren ihres speziellen

Geschäftes kennt, die Entwicklung auch in ihrem regionalen

Markt verfolgt, über angemessene Instrumente für das Rating,

die Risikoanalyse und für das Monitoring des Engagements

verfügt, finanztechnisch innovativ ist und bei Bedarf Finan-

zierungskonzepte mit unterschiedlichen Finanzierungsinstru-

menten bieten kann. Banken und andere Kapitalgeber, die im

Geschäftsfeld Sozialwirtschaft erfolgreich tätig sein wollen,

müssen diese Anforderungen erfüllen können.

Aussichten

Das zweite Quartal 2010 wird mit dem Start der Platzierung

der vorliegenden Emission, die erst Mitte 2010 im vollen

Umfang aufgenommen wird, ausgefüllt sein. Die Gesellschaft

prognostiziert bis zum Jahresende ein eingezahltes Komman-

ditkapital in Höhe von Euro 10.000.000,-. Das Agio wir den

Planungen zufolge vollständig zum Ausgleich der Emissions-

kosten verwendet, wobei aus der Emission eine Nettobelas-

tung von Euro 300.000,-- verbleibt. Demgemäß rechnet die

Geschäftsführung mit einem positiven Cash-Flow in Höhe von

voraussichtlich Euro 9.700.000,--, der für die Investitions-

tätigkeit des Fonds zur Verfügung steht. 

Hinweis

Die Tätigkeit der Emittentin ist bisher nicht durch außerge-

wöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

22



Prinzipien der Investitions-, 
Finanz-und Ertragsplanung 

Investitionsgrundlagen / Investitionsobjekte

Das Kommanditkapital des Fonds soll in mittelständische, so-

zialwirtschaftlich tätige Unternehmen in Deutschland inve-

stiert werden. Der Fokus liegt auf Erweiterungs- und Wachs-

tumsfinanzierungen von etablierten Unternehmen. Da bis zum

Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch keine konkreten

Objekte ausgewählt wurden, können die Investitionsobjekte,

d.h. die Zielgesellschaften, nur konzeptionell beschrieben

werden. Dabei ist das Schwergewicht auf die Methoden und

Kriterien der Selektion der Investitionsobjekte zu legen.

Chancen und Herausforderungen für sozial-
wirtschaftliche Unternehmen in Deutschland

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in

Deutschland sind Neu- und Ersatzinvestitionen in der Sozial-

wirtschaft dringender denn je erforderlich. Denn durch die

sukzessive Rückführung der Förderung von sozialwirtschaftli-

chen Unternehmen durch die öffentliche Hand und dem zu-

nehmend einsetzenden Wettbewerb in der Sozialwirtschaft

stehen die Unternehmen der Branche vor der Herausforde-

rung, die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Die der-

zeit geringe Eigenmittelausstattung vieler Unternehmen in

der Sozialwirtschaft stellt einen erheblichen Teil der Unter-

nehmen vor große Hürden. Hier sind Lösungsmöglichkeiten

gefragt. Dies eröffnet vielfältige Chancen für Anleger. Nach

Einschätzung der Geschäftsführung des Fonds verlässt sich

ein Großteil der Unternehmer auf herkömmliche Finanzie-

rungswege. Daraus resultierender Zeitdruck erzeugt Dynamik-

und Wertverluste bei der Umsetzung der Geschäftsmodelle.

Durch rechtzeitige Nutzung neuer Finanzierungsformen für

sozialwirtschaftliche Unternehmen kann der Investitionsstau

vermieden werden. Besonders kapitalintensive Projekte stellen

die Beteiligten häufig vor schwierige Finanzierungsprobleme.

Die Geschäftsführung des Fonds ist der Ansicht, dass eine

Vielzahl der Unternehmen eine Stärkung der Eigenkapital-

ausstattung von Außen benötigt, um die anstehenden Inves-

titionen finanziell darzustellen. Dies eröffnet Kapitalgebern

wie dem Fonds Möglichkeiten, Eigenkapital-Lücken (auch un-

ter Beachtung der Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts) zu

ethisch vertretbaren Konditionen zu schließen. 

Zielunternehmen: mittelständische
Unternehmen der Sozialwirtschaft

Investitionsziele sind mittelständische sozialwirtschaftlich tä-

tige Unternehmen. Damit bewegt sich die Zielgruppe oberhalb

von Klein-Finanzierungen, doch unterhalb der großen Mezza-

nine/Private-Equity-Fonds, die in der Regel Objekte mit ei-

nem Wert von über Euro 20-100 Mio. suchen. Bei jeder

Investitionsentscheidung ist der Fonds bestrebt, dass die

Such-, Analyse- und Transaktionskosten in einem günstigen

Verhältnis zum Unternehmenswert und dem

Entwicklungspotenzial stehen.

Zielportfolio: 10 Mio. Euro Initialvolumen 
– weitere Serien (Daueremissionsprogramm) 
geplant

Das Investmentvolumen soll entsprechend dem hier aufge-

legten Fonds zu Beginn eine Größe von bis zu Euro 10 Mio. 

umfassen. Das Zielportfolio soll damit diversifiziert werden,

wobei die Einzelinvestitionen in der Regel zwischen Euro 0,5

Mio. und 1,5 Mio. liegen.

Beteiligungsform: Mezzanine Beteiligungen,
abgestimmt auf die Möglichkeiten sozialwirt-
schaftlicher Unternehmen

Der Fonds wird sich grundsätzlich über Genussrechte an den

Zielunternehmen beteiligen. Genussrechte bieten sowohl aus

Sicht des Fonds als auch der zu finanzierenden Unternehmen

die größtmögliche Flexibilität, um auch den Anforderungen

des Gemeinnützigkeitsrechts gerecht zu werden, nach dem

viele sozialwirtschaftlich tätige Organisationen organisiert

sind. Es handelt sich bei diesem Finanzierungsinstrument um

reine Gläubigerrechte, die keine Gesellschafter oder gesell-

schafterähnliche Stellung vermitteln. Der laufende Kapital-

dienst auf das Genussrechtskapital stellt entsprechend der

Konzeption keine Gewinnverwendung, sondern Zinsaufwand

für die Zielunternehmen dar. 

Die Laufzeit der jeweiligen Finanzierung soll zunächst auf sie-

ben Jahre begrenzt werden. Die Höhe des Kapitaldienstes wird

für jedes Zielunternehmen individuell auf der Basis eines

quantitativen und qualitativen Ratings nach marktüblichen

Kriterien erfolgen. 
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Beteiligungen werden grundsätzlich zum Nominalwert

ggf. abzüglich Disagio unter Berücksichtigung etwaiger Wert-

minderungen bilanziert. 

Exit (Ausstieg)

Der Ausstieg der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG er-

folgt in der Regel durch die Rückzahlung der Genussrechte

zum Nominalwert. Wenn und soweit eine Rückzahlung nicht

möglich sein sollte, ist im jeweiligen Einzelfall über eine Ver-

längerung der Laufzeit der Finanzierung oder die Veräußerung

der Genussrechte an einen anderen Anleger (Investor) zu ent-

scheiden. 

Erwartetes Renditeziel für den Anleger: 7 % p. a.
über Investitionszeitraum von durchschnittlich
7 Jahren pro Anlage des Fonds

Die Gesellschaft will Investitionsobjekte mit einer durch-

schnittlichen Renditeerwartung von über 7 % p. a. (vor

Steuern, jährliche Gesamtrendite) über einen Investmentzeit-

raum von durchschnittlich 7 Jahren pro Anlage auswählen.

Nach Einschätzung der Geschäftsführung des Fonds ist dies

eine realistische Zielgröße.

Investitionsprozess: Vorauswahl, Prüfung,
Entscheidung, Entwicklung

Der Investitionsprozess ist in die folgenden Stufen unterteilt.

Der Ablauf des Auswahlprozesses und Investitionen
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Vorauswahl 

Fonds

Vorbereitung

Fonds

Analyse Partner

Fonds

Entscheidung

Finanzierungs-

struktur Fonds

Umsetzung

Coaching Fonds

Monitoring

Fonds

Exit Fonds

• Geschäfts-

bereich

• Management

• Struktur

• Potenzial

• Erwartungen 

erfassen

• Daten erfassen

• Finanzplan und 

Geschäftsmodell 

erstellen/prüfen

• Szenarien für 

Business und 

Finanzen ent-

wickeln

• Nachweis von 

Kapital- & 

Zukunftsfähigkeit

• Geschäftsentwick-

lungen validieren

• Risiko-/Chancen-

Landschaft 

• Werte-Hebel & 

Wirkungszusam-

menhänge kennen

• Management

Audit

• Renditeanforde- 

rungen bestim-

men und verhan-

deln (abhängig 

von Rating)

• Finanzierungs-

paket abstimmen:

Höhe Zinsen, 

Laufzeit

• Exit-Regelungen 

vereinbaren

• Mandat 

Reporting für 

Coaching ab-

schließen

• Verbesserungen 

erreichen in 

den Bereichen 

Finanzen, 

Markt, 

Prozesse, 

Mitarbeiter

• Risikomanage-

ment

• Coaching 

Geschäftsleitung

• Finanz- und 

Projekt-Control-

ling

• Rating Überprü-

fungen

• SOLL/ IST Abwei-

chungen im 

Businessplan

• Weitere Maß-

nahmepläne 

entwickeln und 

umsetzen 

• Regelmäßige 

Reports an die 

Investoren

• Unabhängigen 

Verwaltungsrat 

installieren

• Rückzahlung und

Berechnung 

Erfolgszinsen

• Umsetzungs-

optionen:

- Trade Sale

- Prolongation



Eröffnungsbilanz der BFS Mezzanine Fonds II
GmbH & Co. KG zum 20. April 2010

Negativhinweis:

Bei der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG handelt es

sich um ein Unternehmen, das erst im  Geschäftsjahr 2010

gegründet wurde und daher keinen aussagefähigen Jahres-

abschluss erstellt hat. Angaben über die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Emittentin und über die Prüfung des

Jahresabschlusses sowie über die Geschäftsentwicklung nach

Schluss des Geschäftsjahres, auf das sich der letzte offen ge-

legte Jahresabschluss bezieht, sind daher nicht möglich.

Auf den Ausweis einer Zwischenübersicht wurde abgesehen,

da diese Angaben nur von geringer Bedeutung und nicht ge-

eignet sind, die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage und der Entwicklungsaussichten der Emittentin zu

beeinflussen.
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AKTIVA 2010

ausstehende Kommanditeinlage 15.500

A. Anlagevermögen I. Mezzanine Beteiligungen/Finanzierungen 0 

B. Umlaufvermögen I. Kassenbestand u. Bankguthaben 0 

II. Kassenbestand für Auszuschüttende Gewinne 0 

Bilanzsumme 15.500 

PASSIVA 2010

A. Eigenkapital I. Kommanditkapital 15.500 

II. Bilanzgewinn/-verlust 0 

B. Rückstellungen I. Rückstellungen 0 

C. Verbindlichkeiten I. aus Lieferungen u. Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten 0 

Bilanzsumme 15.500 



Grundlagen der Planungen

Einleitung

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG arbeitet auf der

Grundlage bestehender mittel- bis langfristiger Finanz- und

Liquiditätspläne. Die Planungen haben die genannten Finan-

zierungs- und Investitionsprinzipien sowie die geplanten

Mittelzuflüsse aus dem vorliegenden Angebot als rechneri-

sche Grundlagen. Die Erträge und späteren Gewinne werden

durch sozialwirtschaftlich tätige Unternehmen erzielt. 

Die Planungen der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

sehen für das erste volle Geschäftsjahr 2010 ein ausgegliche-

nes Betriebsergebnis vor. Ab dem Jahr 2011 ist der Fonds bei

einer entsprechenden Realisierung der erforderlichen Beteili-

gungsvolumina in der Lage, Gewinne zu erwirtschaften. Die

erste geplante Ausschüttung ist im Geschäftsjahr 2011 zu er-

warten.  

Mittelzufluss für den Fonds

Die mit diesem Prospekt angebotene Kommanditbeteiligung

in einer Höhe von Euro 10.000.000,- soll bis Ende 2010 voll-

ständig platziert werden. 

Die Nettoeinnahmen aus diesem Angebot werden für die

Finanzierung der Investitionen verwendet, die die Emittentin

nach ihrem im Gesellschaftsvertrag formulierten Unterneh-

mensgegenstand vornehmen darf. Ferner dienen die Netto-

einnahmen zur Kostendeckung. Für sonstige Zwecke werden

die Nettoeinnahmen jedoch nicht genutzt.

Investitionsplanung

Investitionsentwicklung

Die Höhe des für Investitionen zur Verfügung stehenden Kapi-

tals hängt insbesondere davon ab, in welchem Umfang Kom-

manditkapital von Anlegern geleistet wird, also in welcher

Höhe Einlageverpflichtungen übernommen und wie diese Ver-

pflichtungen erfüllt werden. Insgesamt stehen der BFS Mezza-

nine Fonds II GmbH & Co. KG gemäß den Planungen für die

Investitionen in Deutschland im Geschäftsjahr 2010 Euro 9,7
Mio. zur Verfügung. Der Fonds wird die Investitionen je nach

Kapitalzufluss und Liquiditätslage vornehmen. Die Aufnahme

von Fremdkapital – mit Ausnahme zur Zwischenfinanzierung

von gezeichneten Kommanditanteilen – ist nicht vorgesehen.

Den Planungen des Fonds zufolge, soll der Emissionserlös mit

Ausnahme der Liquiditätsreserve vollständig in 2010 in Ziel-

unternehmen investiert werden. Die erhaltenen Agiobeträge

stehen für Investitionszwecke nicht zur Verfügung, da diese

voll zur Deckung der Emissionskosten dienen. 

Zudem plant die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG bei

einer erfolgreichen Platzierung dieses Angebotes eine oder

mehrere Folgeemissionen durchzuführen. Das jeweils platzier-

te Kapital soll mit der gleichen Investitionsstrategie angelegt

werden.

Investitionsgrundlagen

Die Investitionspolitik wird bestimmt durch das Verbot der

Spekulation, d.h. das Eingehen von Investitionen erfolgt erst

nach der eingehenden Prüfung gemäß dem auf Seite 24 ab-

gebildeten Investitionsprozess.

Bei seiner Anlagepolitik im Rahmen der Investitionen hat

der Fonds auch den Kapitalrückfluss des Kommanditkapitals

nach einer Kündigung der Kommanditeinlagen (bei Verlänge-

rung der Fondslaufzeit) zu beachten. Daher wird er einen Teil

der Anlagegelder in kurz- bis mittelfristigen Geldmarktanla-

gen, Wertpapieren sowie in Festgeldanlagen halten. Zudem ist

geplant, den Mittelrückfluss nach einer Kündigung durch den

Kommanditisten mit einer Folgeemission sowie die – wenn

möglich – teilweise Veräußerung der Beteiligungen zu ermög-

lichen.

Das Gesamtziel der Investitionstätigkeit besteht darin, durch

die Beteiligung an sozialwirtschaftlich tätigen Unternehmen

Erträge zu erwirtschaften. Damit soll die Ertragslage des

Fonds gesteigert werden. Auf dieser Basis wurden die Finanz-,

Liquiditäts- und Ergebnispläne unter der Beachtung der Prä-

missen des Kapitalzuflusses aus dem hier angebotenen Emis-

sionsvolumen innerhalb der Jahre 2010 bis 2017 erarbeitet. 

Identifizierung und Kriterien der Zielgesell-
schaften, Verträge, Rahmenbedingungen

Aufgrund der Zusammenarbeit mit der Bank für Sozialwirt-

schaft AG können zeitnah mögliche Zielunternehmen identifi-
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ziert werden, welche eine relativ schnelle Aufnahme des Aus-

wahlprozesses und der Beteiligungsverhandlungen erlauben

würde. 

Da die Fondsgesellschaft die geplanten Investitionen aus dem

eingehenden Kommanditkapital erwerben will, sind im Zeit-

punkt der Prospektherausgabe, mit Ausnahme des Manage-

mentvertrags für die Investitionen in Deutschland mit der 

IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH, noch keine Verträge über

Investitionen an Unternehmen geschlossen worden.

Mit Ausnahme der Prüfung potenzieller Investitionen erbrin-

gen die Fondsgesellschaft, die Organe der Gesellschaft bzw.

die Gründungsgesellschafter keine wesentlichen Leistungen

im Rahmen der geplanten Investitionsaktivitäten. 

Da im Zeitpunkt der Prospektherausgabe die geplanten Inves-

titionen des Fonds noch nicht im Einzelnen und noch nicht

der Höhe nach definiert sind, können die Konditionen dafür

bzw. der Realisierungsgrad der Investitionen  nicht benannt

werden. Die Planungsgrundlagen gehen jedoch von derzeit

branchenüblichen Konditionen für Mezzanine-Finanzierungen

aus. Aus dem gleichen Grund ist die Angabe der Gesamtkos-

ten der Investitionen in einer Aufgliederung, die insbesondere

Anschaffungskosten sowie sonstige Kosten ausweist und die

geplante Finanzierung  in einer Gliederung, die Eigen- und

Fremdmittel, untergliedert nach Zwischenfinanzierungs- und

Endfinanzierungsmitteln gesondert ausweist, nicht möglich.

Es stehen damit die rechtlichen oder tatsächlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der jeweiligen Finan-

zierungen noch nicht fest. Hier will die BFS Mezzanine Fonds

II GmbH & Co. KG die aus ihrer Sicht wirtschaftlichste Betei-

ligungsform wählen und insbesondere die Interessen der

Kommanditisten, die Mindestlaufzeiten der Kommanditeinlagen

und den Ablauf der Kapitalmarktemission berücksichtigen. Es

liegen keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen

vor. Weder dem Fonds, den Gründungsgesellschaftern noch

den Organmitgliedern standen oder stehen Eigentum oder

dingliche Berechtigungen zu. Schließlich wurde kein Bewer-

tungsgutachten erstellt.

Behördliche Genehmigungen werden, soweit überhaupt erfor-

derlich, von der BFS Mezzanine Fonds II  GmbH & Co. KG im

Vorfeld von Investitionen beantragt und eingeholt. 

Beteiligungserträge und Kapitalgewinne

Mit den geplanten Beteiligungen über Genussrechte werden

für die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG Erlöse erzielt,

die als Beteiligungserträge ausgewiesen werden. 

Durchschnittlich wurde in den Planungen ein jährlicher lau-

fender Ertrag in  Höhe von 8-9 % auf das eingesetzte Betei-

ligungskapital angesetzt. Kapitalgewinne können sich erge-

ben, wenn und soweit die Ausreichung der Finanzierung mit

einem Disagio erfolgt. In diesem Fall kann sich ein Kapital-

gewinn ergeben, der branchenüblich bis zu einmalig 4 % be-

tragen kann. 

Entwicklung der betrieblichen Aufwendungen

Für die Investitionstätigkeit wird dem Fonds eine Manage-

ment-Fee von 1 % p.a. des Kommanditkapitals belastet.

Damit werden plangemäß alle im Rahmen der Investitions-

tätigkeit prognostizierten notwendigen Aufwendungen für die

Geschäftsführung abgedeckt. Die anfallenden Transaktions-

kosten (Unternehmens-Rating, Management-Assessment,

Firmenbewertung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Vertrags-

kosten) gehen in der Regel zu Lasten der Zielgesellschaft.

Falls diese Kosten nicht an diese abgewälzt werden können,

würde sich der sonstige betriebliche Aufwand des Fonds ent-

sprechend erhöhen.  

Der Fonds sieht zudem eine Erfolgsbeteiligung für die Ge-

schäftsführung von insgesamt 10 % an der Wertsteigerung

vor, welche am Ende der Mindestvertragsdauer berechnet

wird. Die weiteren Einzelheiten hierzu ergeben sich aus § 14

des Gesellschaftsvertrages.  

Zinsergebnis

Je nach Verlauf der Investitionstätigkeit wird der Fonds über

flüssige Mittel verfügen, die noch nicht für Investitionen ge-

nutzt werden können. Diese werden in Bankguthaben gehal-

ten und erwirtschaften deshalb einen Zinsertrag. Der Netto-

Zinsertrag wurde konservativ angesetzt.

Steuern

Es sind den Planungen zufolge keine Gewerbesteuer oder üb-

rige Unternehmenssteuern fällig.
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Worst-Case-Planung

Die Gesellschaft ist der festen Überzeugung, dass sich das von

ihr entwickelte Unternehmenskonzept am Markt erfolgreich

durchsetzen wird und für den Fonds entsprechende Gewinne

erwirtschaftet werden. Dennoch ist es nicht auszuschließen,

dass aufgrund mangelnden Mittelzuflusses oder allgemein

wirtschaftlich negativer Tendenz nicht die Ziele erreicht wer-

den können, die sich der Fonds gesteckt hat. 

Um im Extremfall den Fonds fortführen zu können, wurden

Worst-Case-Pläne entwickelt, in denen insbesondere ggf. not-

wendige höhere Finanzierungskosten, eine weniger dynamische

Investitionstätigkeit sowie weitere Umstrukturierungsmaß-

nahmen mit den jeweiligen Auswirkungen auf die Ertrags-

und Liquiditätslage des Fonds berücksichtigt sind. Diese Pla-

nungen gehen in jedem Fall von der Fortführung des Fonds

bei einer zeitlichen Streckung der im Normalfall zu erwarten-

den Fondsentwicklung aus. Insoweit berücksichtigen diese

Planungen auch ggf. reduzierte Erträge für die Kommanditis-

ten.

Erste Investitionen will die BFS Mezzanine Fonds II GmbH &

Co. KG erst ab einem Kapitalzufluss von Euro 1 Mio. einge-

hen. Ab einem Platzierungszufluss von ca. Euro 5 Mio. ist der

Fonds in der Lage, langfristig die angestrebten Gewinne zu

erwirtschaften. Ein Unternehmens- und Anlegerbeteiligungs-

erfolg ist also auch bei geringerer Kapitalzufuhr durch die

Kommanditisten möglich und erzielbar. In jedem Fall wäre der

Fonds keineswegs in seinem Bestand gefährdet.

Das Beteiligungsverhältnis

Das Rechtsverhältnis der Kommandit-Beteiligung basiert auf

dem im Anhang zu diesem Prospekt abgedruckten Gesell-

schaftsvertrag der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

und dem dazugehörigen Beitrittsantrag in Verbindung mit

den §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuches.

Der Kommanditist ist mit seiner (eingezahlten) Einlage an

dem Vermögen der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

nach den handelsrechtlichen Bestimmungen und steuerlichen

Grundsätzen beteiligt. Er ist entsprechend den §§ 161 ff. HGB

am Ergebnis der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags beteiligt. 

Kommandit-Beteiligung

Nominaleinlage, Agio, Kündigung

Jeder Interessent kann sich mit einer Kommanditeinlage

(„Pflichteinlage“) ab Euro 200.000,- als Kommanditist an der

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG beteiligen. Höhere

Einlagen sollen durch Euro 50.000,- teilbar sein.

Neben der Pflichteinlage hat der Kommanditist ein Agio als

Abschlussgebühr zu leisten. Dieses Agio beträgt 3 % der

Pflichteinlage. Der Mindestzeichnungsbetrag (Pflichteinlage

zzgl. Agio) beträgt somit Euro 206.000,-. Werden übernom-

mene Einlageverpflichtungen verspätet erfüllt, ist ein Ver-

zugszins von 5 % p. a. fällig. Entstehen dem Fonds ferner aus

dem Ausscheiden eines Kommanditisten Kosten, sind diese

vom ausscheidenden Kommanditisten zu ersetzen. Weitere

Kosten aus dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung

der Kommanditeinlage fallen für den Anleger nicht an.

Die im Handelsregister einzutragende Hafteinlage („Haft-

summe“) im Rahmen der Durchführung der Kapitalerhöhung

beitretender Kommanditisten entspricht jeweils 0,1 % ihrer

Pflichteinlage.

Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Handels-

register und läuft bis zum 31.12.2017. Die Laufzeit kann

durch Beschluss des geschäftsführenden Kommanditisten ins-

gesamt um zweimal zwei Jahre also längstens bis 31. Dezem-

ber 2021 Jahre verlängert werden. Eine ordentliche Kündi-
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gung ist nicht vorgesehen. Das Recht zur Kündigung aus

wichtigem Grund bleibt unberührt.

Ergebnisbeteiligung, Ausschüttungen

Ergebnisanteil

Die Beteiligung am Ergebnis regelt § 25 des Gesellschaftsver-

trages der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG. Danach

ist der Kommanditist bezogen auf sein festes Kapitalkonto,

das der übernommenen Pflichteinlage entspricht, am Ergebnis

des Fonds beteiligt.

Maßgeblich für die Berechnung des Ergebnisanteils ist der je-

weils festgestellte Jahresabschluss des Fonds. Hieran nehmen

die Kommanditisten im Verhältnis des übernommenen Kapi-

talanteils teil. Im Fall der Anrechnung von Steuergutschriften

durch den Fonds gegenüber einzelnen Gesellschaftern, sind

diese entsprechend der Pflichteinlage des jeweiligen Gesell-

schafters zu verteilen. 

In der Emissionsphase werden etwaige entstehende Verluste

den Kommanditisten unabhängig vom Zeitpunkt ihres Bei-

tritts zugewiesen. Der Anleger nimmt an den Ergebnissen des

Jahresabschlusses im Verhältnis zu allen anderen Einlagen

von Kommanditisten und allen zukünftigen Einlagen zukünfti-

ger Kommanditisten teil. Durch diese Vorgehensweise soll ei-

ne gleichmäßige Verteilung möglicher Verluste aus der Inves-

titionsphase auf alle (bisherigen und zukünftigen) Komman-

ditisten erzielt werden.

Eine etwaige Verlustzuweisung an den Kommanditisten er-

folgt bis zur Höhe des jeweiligen Standes der Kapitalkonten

(Saldo) des Kommanditisten, auf dem die tatsächlich gezahl-

ten Einlagen, die Gewinne und die anteiligen Verluste sowie

die Ausschüttungen gebucht werden. 

Ausschüttungen/Entnahmen

Über Ausschüttungen beschließt die Gesellschafterversamm-

lung. Ausschüttungen erfolgen einmal jährlich, wobei die

Ausschüttungstermine durch die Gesellschafterversammlung

festgelegt werden. Die Komplementärin ist nach pflichtgemä-

ßen Ermessen berechtigt, auf den voraussichtlichen Entnah-

meanspruch der Gesellschafter Vorabentnahmen in Höhe von

bis zu 7 % p.a. vorzunehmen, wenn die Gesellschaft über hin-

reichend liquide Mittel verfügt. Die Vorschrift des § 172 Abs.

4 HGB bleibt hiervor unberührt.

Kapitalrückfluss

Nach Ablauf der Laufzeit wird der Fonds durch die Verwer-

tung des gesamten Gesellschaftsvermögens liquidiert. An dem

Liquidationserlös sind die Anleger grundsätzlich im Verhältnis

ihrer Pflichteinlage beteiligt.

Scheidet ein Kommanditist aufgrund einer Kündigung aus

wichtigem Grund (§ 28 des Vertrags) oder aufgrund seines

Ausschlusses (§ 29 des Vertrags) aus der Gesellschaft aus, hat

er einen Anspruch auf Zahlung eines Abfindungsguthabens.

Die Kosten für die Ermittlung des Abfindungsguthabens trägt

der ausscheidende Gesellschafter.

Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters

bzw. der Kündigung aus wichtigem Grund Zahlungen auf den

Zeichnungsbetrag oder auf etwaige nicht ausgeglichene

Kosten aus, sind diese vom Abfindungsguthaben abzuziehen. 

Wenn und soweit sich der ausscheidende Kommanditist und

die Gesellschaft auf die Höhe des Abfindungsguthabens nicht

einigen können, so ist dieses durch einen Sachverständigen,

der auf Antrag der Gesellschaft von der für den Sitz der

Gesellschaft zuständigen Industrie- und Handelskammer zu

bestellen ist, zu ermitteln. Die Kosten des Gutachters trägt

der ausscheidende Gesellschafter.

Das Abfindungsguthaben ist in zwei Raten zu zahlen. Die er-

ste Rate ist am 31. Dezember des Jahres, in dem das Abfin-

dungsguthaben festgestellt wurde, zur Zahlung fällig. Die

zweite Rate ist am 31. Dezember des Folgejahres zur Zahlung

fällig. Im Übrigen darf durch die Zahlung des Abfindungs-

guthabens bei der Gesellschaft ein Insolvenzeröffnungsgrund

nicht herbeigeführt werden. Soweit aufgrund dieses Zah-

lungsvorbehaltes die Zahlung des Abfindungsguthabens nicht

oder nicht in voller Höhe erfolgen kann, so ist die Zahlung

unverzüglich nach Wegfall des Zahlungsvorbehaltes nachzu-

holen. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus § 31 des

Gesellschaftsvertrags.
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Mitwirkungsrechte und Haftung

Mitwirkungsrechte und Mittelverwendungs-
kontrolle

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen obliegt

die Geschäftsführung des Fonds der Komplementärin und der

IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH, Köln. Der Kommanditist

Ulrich Schartow ist zur Geschäftsführung berechtigt aber

nicht verpflichtet.

Die Geschäftsführungsbefugnis beschränkt sich auf das

Gesellschaftsvermögen. Kreditaufnahmen zu Lasten der

Gesellschaft sind ausgeschlossen, es sei denn, diese dienen

zur Zwischenfinanzierung bis zum Abruf der gezeichneten

Pflichteinlage. 

Die Gesellschaft wird durch den Komplementär und kraft

Bevollmächtigung durch die geschäftsführenden Komman-

ditisten jeweils allein vertreten, sie sind von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit.

Den Kommanditisten stehen die gesetzlichen Kontrollrechte

gemäß § 166 HGB zu. Danach ist der Kommanditist berech-

tigt, abschriftliche Mitteilungen des Jahresabschlusses zu ver-

langen und Einsicht in Bücher und Papiere zu nehmen.

Auszahlungen an die Anleger werden nach Vorlage eines ent-

sprechenden Gesellschaftsbeschlusses freigegeben, soweit

keine Ausschüttungen auf die Vorabentnahmen getätigt wer-

den.

Gesellschafterversammlung

Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet grundsätz-

lich jährlich nach Aufstellung des Jahresabschlusses am Sitz

der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG statt. Bei Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes sind die geschäftsführenden

Kommanditisten auch berechtigt, eine außerordentliche Gesell-

schafterversammlung einzuberufen. Daneben ist eine Gesell-

schafterversammlung einzuberufen, wenn Kommanditisten,

die mindestens 20 % des eingezahlten Gesellschaftskapitals

auf sich vereinigen, dies gegenüber der Geschäftsführung

schriftlich verlangen. 

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle

Gesellschafter ordnungsgemäß geladen und sowohl die Kom-

plementärin als auch die Geschäftsführende Kommanditistin

ordnungsgemäß vertreten sind. Die Ladung der Gesellschafter

gilt als ordnungsgemäß, wenn die Ladungsfristen eingehalten

und die Ladungen den Gesellschaftern gegenüber bekannt ge-

macht wurden. Die Bekanntmachung der Ladung gilt mit Ab-

sendung an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse des

betreffenden Gesellschafters als erfolgt.

Der Einberufung einer Gesellschafterversammlung als Prä-

senzveranstaltung bedarf es nicht, wenn die Komplementärin

eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren verlangt. In diesen

Fällen sind die Aufforderung zur Stimmabgabe und die Mit-

teilung sämtlicher Beschlussgegenstände mit einem Be-

schlussvorschlag, das genaue Verfahren sowie die Frist zur

Stimmabgabe einschließlich des letzten Abstimmungstages

den Gesellschaftern gegenüber bekannt zu machen. Die

Bekanntmachung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft

zuletzt bekannte Adresse des betreffenden Gesellschafters als

erfolgt. Wenn und soweit der Aufenthalt eines Gesellschafters

unbekannt oder ihm die Aufforderung zur Stimmabgabe aus

anderen Gründen nicht zugestellt werden kann, gilt der be-

treffende Gesellschafter als aufgefordert. 

Bei der Beschlussfassung im Umlaufverfahren muss die Frist

zur Stimmabgabe mindestens 21 Tage betragen, wobei der

Tag der Absendung der Aufforderung zur Stimmausübung

nicht mitgerechnet wird. Die Komplementärin ist berechtigt,

im Einzelfall nach eigenem Ermessen, im Umlaufverfahren die

Frist zur Abgabe der Stimmen in Eilfällen zu verkürzen.

Im Umlaufverfahren ist ein Beschluss mit Ablauf des letzten

Abstimmungstages – maßgeblich ist der Poststempel – wirk-

sam gefasst, wenn und soweit mindestens 25 % aller Stim-

men der Gesellschafter an der Abstimmung teilnehmen. Nicht

oder nicht fristgemäß erfolgte Stimmabgaben gelten als nicht

abgegeben.

Die Stimmabgabe erfolgt in Schrift- oder Textform. 

Über das Ergebnis der Beschlussfassung im Umlaufverfahren

ist von der Komplementärin eine Niederschrift anzufertigen

und den Gesellschaftern in Schrift- oder Textform zu über-

mitteln.
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Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den §§ 20 bis 23 des

Gesellschaftsvertrages.

Nachschuss und Haftung

Die Haftung des Anlegers ist grundsätzlich auf die Höhe sei-

nes Zeichnungsbetrages (Pflichteinlage zzgl. Agio) beschränkt.

Bei vollständiger Einzahlung des Zeichnungsbetrages besteht

für ihn keine Nachschusspflicht. Insbesondere besteht gegen-

über der Fondsgesellschaft keine Verpflichtung auf Wieder-

einzahlung, sollten Entnahmen zu einer Rückzahlung der

Pflichteinlage führen bis zum Betrag der Hafteinlage. Dies gilt

dann als förmliche Beschlussfassung über die Herabsetzung

der Pflichteinlage in entsprechender Höhe.

Nach Zahlung des Zeichnungsbetrages und der Eintragung

des Kommanditisten in das Handelsregister ist seine Haftung

auf seine Hafteinlage (diese entspricht 0,1 % der gezeichne-

ten Pflichteinlage) beschränkt. Allerdings kann die persönliche

Haftung des Kommanditisten bis zur Höhe der übernomme-

nen Hafteinlage dann wieder aufleben, wenn durch Entnah-

men das Kapital des Anlegers unter den Wert der im Handels-

register eingetragen Hafteinlage sinkt.

Bis zur Eintragung der Hafteinlage des Kommanditisten in das

Handelsregister wird der Anleger als typisch stiller Gesell-

schafter behandelt und im Innenverhältnis so gestellt, als wä-

re er bereits wirksam der Fondsgesellschaft beigetreten. Es ist

möglich, dass die mit dem aufschiebend bedingten Beitritt

beabsichtigte Vermeidung der unbegrenzten persönlichen

Haftung nicht erreicht werden kann. Aufgrund dessen ist es

möglich, dass der Kommanditist bis zur Eintragung unbe-

schränkt für die seit seinem Beitritt entstandenen Verbind-

lichkeiten der Fondsgesellschaft haftet. Da sich die Eintra-

gung erheblich verzögern kann, darf der Zeitraum der unbe-

schränkten Haftung nicht unterschätzt werden. 

Darüber hinaus ist der Erwerber der Vermögensanlage nicht

verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere

weitere Zahlungen zu leisten.

Die Zeichnung und der Bezug 
der Fonds-Beteiligung

Zeichnung

Grundlage der Zeichnung der Kommanditeinlage ist der voll-

ständig und richtig ausgefüllte und vom Zeichner unter-

schriebene Beitrittsantrag. Zeichnungen des Publikums nimmt

die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG an der folgenden

Adresse entgegen:

Bank für Sozialwirtschaft AG, Wörthstraße 15 -17,  

50668 Köln

Die Mindestzeichnungssumme beträgt Euro 200.000,-.

Die Zeichnung erfolgt durch Zusendung des Beitrittsantrags

an die Bank für Sozialwirtschaft AG und Überweisung der

Zeichnungssumme und des Agios auf das Konto der BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG bei der Bank für Sozial-

wirtschaft AG Köln, Konto Nr. 8113501, BLZ 370 205 00, über

das die Geschäftsführung verfügen kann. Der Zeichnungs-

betrag (Pflichteinlage zzgl. Agio) ist in Höhe von 10 % der

Einlage spätestens an dem auf dem Beitrittsantrag angegebe-

nen Datum zur Zahlung fällig, wobei der Kapitaleingang auf

dem Konto des Fonds maßgeblich ist. Im Übrigen sind die

Zahlungen nach Aufforderung durch die Komplementärin zur

Zahlung fällig, wobei sich der Abruf nach dem Mittelbedarf

des Fonds richtet.

Bezug

Der Bezug der Kommanditeinlage kommt durch die Annahme

der Zeichnung durch die Geschäftsführung der BFS Mezza-

nine Fonds II GmbH & Co. KG zustande. Die Zeichnungen

werden in der Reihenfolge des Eingangs des Zeichnungsbe-

trages (Pflichteinlage zzgl. Agio) auf dem Konto des Fonds

berücksichtigt. Die Zeichner erhalten über den Eingang der

Zeichnungssumme eine Mitteilung sowie eine Bestätigung

nach erfolgter Handelsregistereintragung.

Abgesehen von dem Agio werden dem Anleger keine Kosten

für den Erwerb, aus der Verwaltung, einem Verkauf oder der

Vererbung der Kommandit-Beteiligung von der BFS Mezza-

nine Fonds II GmbH & Co. KG in Rechnung gestellt. 
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Auf dem Beitrittsantrag erklärt der Zeichner u. a., dass er den

Fondsprospekt sowie eine Durchschrift des Beitrittsantrags

mit dem Datum seiner Unterschrift erhalten hat.

Zeichnungsvolumen

Die Kommandit-Beteiligung wird dem interessierten Anleger-

publikum im Wege des Direktbezugs angeboten und kann von

jedermann erworben werden. Der Mindestzeichnungsbetrag

beträgt Euro 200.000,-. Höhere Beteiligungen sollen durch

Euro 50.000,- teilbar sein. Neben der Pflichteinlage hat der

Anleger ein Agio als Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % der

Pflichteinlage zu zahlen. Das Agio dient der Deckung der

Emissionskosten und fließt dem Anleger nicht wieder zu.

Zeichnungsfrist /Emissionsphase

Die Zeichnungsfrist läuft bis zur Vollplatzierung der hier an-

gebotenen Kommandit-Tranche, zunächst bis zum 31. Dezem-

ber 2010.

Der Fonds ist berechtigt, die Emission vorzeitig zu schließen

bzw. die Zeichnungsfrist bis zum 31. Dezember 2011 zu ver-

längern.

Zahlstelle

Zahlstelle ist die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG. Der

Fonds ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen oder

vorhandene zu widerrufen.

Prospektausgabestelle
Der Fondsprospekt wird bei der Bank für Sozialwirtschaft AG,

Wörthstraße 15-17, 50668 Köln zur kostenlosen Ausgabe 

bereitgehalten.

Die Steuern des Anlegers

Die steuerliche Konzeption des Beteiligungsangebotes beruht

auf den Steuergesetzen, der veröffentlichten Verwaltungs-

auffassung und Rechtsprechung zum Zeitpunkt der Prospekt-

herausgabe (Mai 2010). Änderungen der steuerlichen Rah-

menbedingungen (Gesetzesänderungen, Änderung der Recht-

sprechung oder der Verwaltungspraxis) können für die

Zukunft nicht ausgeschlossen werden. 

Die Darstellung der Steuern des Anlegers erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird daher dringend
empfohlen, für die steuerrechtlichen Folgen auf der
Seite der Anleger eine steuerliche Beratung in Anspruch
zu nehmen.

Für den Eintritt der steuerlichen Folgen beim Anleger kann

keine Haftung übernommen werden.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich grundsätzlich

auf Anleger, die ihren Fondsanteil im Privatvermögen halten

und der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland unter-

liegen. 

Einkunftsart

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG ist eine deutsche

Kommanditgesellschaft und damit eine Personengesellschaft.

Eine Personengesellschaft ist kein eigenes Steuersubjekt im

Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG), sondern dies sind

grundsätzlich die Gesellschafter der Personengesellschaften.

Die Anleger beteiligen sich direkt als Kommanditist an der

Fondsgesellschaft. 

Subjekte der Einkommensteuer sind somit die Anleger. Der

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG kommt nur insoweit

begrenzte Steuerrechtssubjektivität zu, als dass die Einkünfte

aus der Vermögensverwaltung auf Ebene der Gesellschaft er-

mittelt werden. Einkommensteuerlich zugerechnet wird der

auf den einzelnen Anleger entfallende Ergebnisanteil jedoch

direkt diesem. Allein für die Bedienung der Einkunftsart und

die Einkunftsermittlung wird auf die Fondsgesellschaft abge-

stellt. 
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Keine originäre gewerbliche Tätigkeit: 

Die Beteiligung an der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co.

KG ist steuerlich so konzipiert, dass die Gesellschaft keine
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen soll. Nach Einschät-

zung der Geschäftsführung hält sich die Tätigkeit der Gesell-

schaft gemäß dem BMF-Schreiben vom 16.12.2003 zu ein-

kommensteuerrechtlichen Fragen innerhalb der Grenzen pri-

vater Vermögensverwaltung. 

Folgende Umstände könnten zu einer Umqualifizierung der

Einkünfte in gewerbliche führen:

• Einsatz von Bankkrediten, Übernahme von Sicherheiten, 

• umfangreicher eigener Organisationsapparat zur Durch-

führung von Geschäften,

• Ausnutzung eines Marktes unter Einsatz beruflicher Erfah-

rungen, 

• Anbieten von Wertpapiergeschäften gegenüber breiter 

Öffentlichkeit, Wertpapiergeschäfte auf Rechnung Dritter, 

• überwiegendes Halten von Beteiligungen kürzer als drei bis 

fünf Jahre, 

• unbeschränkte Reinvestition von Veräußerungserlösen,

• unternehmerisches Tätigwerden in Portfoliogesellschaften. 

Diese Merkmale treffen nach Einschätzung der Gesellschaft

nicht auf die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG zu.

Insbesondere sollen die geplanten Genussrechts-Beteiligungen

durchschnittlich länger als drei Jahre (Zielwert: ca. sieben

Jahre) gehalten werden. 

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG wird sich nicht

am aktiven Management der Portfoliogesellschaften – auch

nicht über verbundene Dritte – beteiligen. Die Wahrnehmung

von Aufsichtsratsfunktionen in den gesellschaftsrechtlichen

Gremien der Zielgesellschaften (Mitgliedschaft im Aufsichts-

rat oder Beirat/Kuratorium) ist hierbei unschädlich. Die 

Einräumung von Zustimmungsvorbehalten ist ebenfalls regel-

mäßig unschädlich, wenn der Geschäftsführung der Ziel-

unternehmen ein echter Entscheidungsspielraum für unter-

nehmerische Entscheidungen verbleibt. 

Eine Reinvestition von Veräußerungserlösen ist nach dem

oben genannten BMF-Schreiben nur im engen Rahmen mög-

lich. Danach handelt es sich nicht um eine Reinvestition von

Veräußerungsgewinn, wenn Erlöse in Höhe des Betrags, zu

dem Kosten und der Ergebnis-Vorab für die Geschäftsführung

aus Kapitaleinzahlungen finanziert wurden, erstmals in Betei-

ligungen investiert werden. Dasselbe gilt, wenn Veräußerungs-

erlöse bis zur Höhe eines Betrags von 20 % des Zeichnungs-

kapitals in Nachfinanzierungen von Zielgesellschaften inves-

tiert werden, an denen der Fonds beteiligt ist. Darüber hinaus

sollen keine Reinvestitionen erfolgen.

Keine Gewerblichkeit kraft Prägung

Nach der Vorschrift des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gilt die auf Ein-

kunftserzielung gerichtete Tätigkeit einer Persongesellschaft

als gewerblich, wenn sie zwar keine originär gewerbliche

Tätigkeit ausübt, jedoch ausschließlich eine oder mehrere

Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind

und nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, 

zur Geschäftsführung befugt sind. 

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG ist nicht gewerb-

lich geprägt, weil mit der IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH ein

Kommanditist zur Geschäftsführung befugt ist. Zusätzlich ist

der Kommanditist Herr Ulrich Schartow zur Geschäftsführung

befugt aber nicht verpflichtet. 

Keine Gewerblichkeit kraft Abfärbung

In der Konzeption der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co.

KG ist nicht vorgesehen, mitunternehmerische Beteiligungen

einzugehen, die gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG zu einer „Infizie-

rung“ der Einkünfte als gewerbliche führen könnten. Die

Geschäftsführung ist gehalten, die Investitionen ständig auf

ihre Abfärberisiken zu überprüfen. Im Übrigen werden bei der

Beteiligung über Genussrechte ausschließlich Einkünfte aus

Kapitalvermögen erzielt. 

Einkommensteuer

Laufende Einkünfte und Privates
Veräußerungsgeschäft

Die Tätigkeit des Fonds ist nach dem Gesamtbild seiner

Betätigung als private Vermögensverwaltung zu qualifizieren.

Die Einkünfte, die der Fonds erwirtschaftet, unterliegen als

Einkünfte aus Kapitalvermögen der Kapitalertragsteuer, §§ 43

Abs. 1 Nr. 1, 43a Abs. 1 Nr. 1 EStG. 
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Bei privaten Anlegern unterliegen diese Kapitalerträge ab dem

01.01.2009 der Abgeltungsteuer. Bei der Abgeltungsteuer

handelt es sich um einen besonderen Steuersatz für Einkünfte

aus Kapitalvermögen. Der Abgeltungsteuersatz beträgt dabei

einheitlich 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 %

und eventueller Kirchensteuer. Der abgeltende Steuersatz ist

auf die Bruttoeinnahmen anzuwenden. Der Steuerabzug wird

dabei grundsätzlich von den Zielunternehmen vorgenommen

und an die Finanzverwaltung abgeführt. Mit dem Steuerabzug

ist die Einkommensteuer des Anlegers grundsätzlich abgegol-

ten.

Private Anleger mit einem geringeren persönlichen Einkom-

mensteuersatz als dem Abgeltungsteuersatz in Höhe von

25 % haben die Möglichkeit, eine Veranlagungsoption (Güns-

tigerprüfung) in Anspruch zu nehmen. Auf Antrag des Anle-

gers können die Kapitalerträge auch mit dem persönlichen

Steuersatz versteuert werden, wenn der persönliche Steuer-

satz unter 25% liegt. Der Anleger hat diese Wahlmöglichkeit

im Rahmen seiner Veranlagung geltend zu machen. Das Fi-

nanzamt prüft bei der Steuerfestsetzung von Amts wegen, ob

die Anwendung der allgemeinen Regel zu einer niedrigeren

Steuerfestsetzung führt.

Die Einnahmen, die der Abgeltungsteuer unterliegen bleiben

steuerfrei, soweit sie zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen

des Anlegers den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von jährlich

Euro 801,- (Euro 1.602,- bei zusammenveranlagten Eheleuten)

nicht übersteigen (§ 20 Abs. 9 EStG). Tatsächlich angefallene

Werbungskosten, selbst wenn sie den Sparer-Pauschbetrag

übersteigen, können nicht geltend gemacht werden.

Soweit die Beteiligung am Fonds im Betriebsvermögen gehal-

ten wird, unterliegen diese ebenfalls der Kapitalertragsteuer,

jedoch hat diese keine abgeltende Wirkung.

In bestimmten Fällen kann in Abhängigkeit von der Art des

Kapitalertrages (z. B. Gewinne aus der Veräußerung von

Wertpapieren) der Fonds bei der die Kapitalerträge auszahlen-

den Stelle einen Antrag auf Abstandnahme des Einbehalts der

Kapitalertragsteuer stellen. Die Besteuerung der Kapitalerträ-

ge erfolgt in diesen Fallen dann mit der späteren Steuerver-

anlagung des Anlegers. 

Die Einkünfte des Anlegers sowie die einbehaltenden und ab-

geführten Steuern werden bei der einheitlichen und geson-

derten Feststellung der Einkünfte der Fondsgesellschaft im

Veranlagungsverfahren berücksichtigt.

Veranlagungsverfahren

Die Einkünfte des Anlegers sind auf der Ebene des Fonds ein-

heitlich und gesondert durch das für die Fondsgesellschaft

zuständige Finanzamt festzustellen (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 AO).

Danach wird ein sogenannter Grundlagenbescheid erlassen,

welcher Bindungswirkung für die Finanzämter der einzelnen

Anleger entfaltet. 

Die Einkünfte des Fonds werden den Anlegern entsprechend

der im Gesellschaftsvertrag enthaltenen Regelungen über die

Ergebnisverteilung zugerechnet. 

Wesentliche Beteiligung

Liegen die Voraussetzungen des § 17 EStG vor, handelt es sich

bei einem Veräußerungsgewinn um steuerpflichtige Einkünfte

aus Gewerbebetrieb. 

Umsatzsteuer

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf den Erwerb

und das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften. Dies be-

gründet keine nachhaltige gewerbliche Tätigkeit im Sinne des

§ 2 Abs. 1 UStG. Die Gesellschaft kann daher auch eine ihr

unter Umständen in Rechnung gestellte Vorsteuer nicht ab-

ziehen oder erstattet erhalten. Insoweit entstünde der Fonds-

gesellschaft, wenn ihr gegenüber eine umsatzsteuerpflichtige

Leistung erbracht wird, eine ergebniswirksame Belastung.

Gewerbesteuer

Da die Gesellschaft entsprechend ihren Planungen keine ge-

werblichen Einkünfte erzielen wird, unterliegt sie nicht der

Gewerbesteuer. 

Der Anleger hat auf seine Einkünfte aus der Beteiligung an

der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG davon unabhän-

gig keine Gewerbesteuer zu zahlen, wenn er keinen Gewerbe-

betrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes betreibt.
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Steuerbegünstigte Investoren

Wenn der Anleger eine steuerbegünstigte Körperschaft,

Personenvereinigung oder Vermögensmasse i.S. des § 5 Abs. 1

Nr. 9 KStG ist, kann die Einbehaltung von  Kapitalertrag-

steuern gemäß § 44 a Abs. 7 EStG durch die Zielgesellschaft

grundsätzlich nicht vermieden werden (keine Anwendung

Abstandsnahmeverfahren). Jedoch ist eine Erstattung der

Kapitalertragsteuer möglich. Hierzu muss der Anleger den

Finanzbehörden nachweisen, dass er vom Finanzamt als steu-

erbegünstigte Körperschaft, Vereinigung etc. durch Vorlage

einer gültigen NV-2-B-Bescheinigung im Original/beglaubig-

te Ablichtung anerkannt ist. Alternativ kann der begünstigte

Anleger eine amtlich beglaubigte Kopie des letzten Freistel-

lungsbescheides überlassen, der für den fünften oder einen

späteren Veranlagungszeitraum des Zuflusses der Kapitaler-

träge erteilt worden ist. Gleiches gilt sinngemäß, wenn sich

der Fonds über stille Beteiligungen oder über Genussrechte,

die eine Beteiligung am Liquidationserlös vermitteln, an den

Zielgesellschaften beteiligt. In diesen Fällen ist ein entspre-

chender Erstattungsantrag mit amtlichem Muster unter Bei-

fügung der oben genannten Unterlagen zu stellen.

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Übertragungen der Kommanditanteile durch Schenkung oder

Erbfall können der Erbschafts- und Schenkungssteuer unter-

liegen. Ob eine Steuerschuld entsteht, bemisst sich individuell

allein nach den persönlichen Verhältnissen des Anlegers.

Besonderer Hinweis

Die vorstehende zusammenfassende Darstellung ist allgemei-

ner Art und ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen

Rechtsanwalt oder Steuerberater. Darüber hinaus können sich

die Aussagen aufgrund gesetzgeberischer Maßnahmen oder

Urteile der Finanzgerichtsbarkeit kurzfristig ändern. Anleger

sollten sich deshalb in Bezug auf die steuerliche Konsequenz

einer Beteiligung am vorliegenden Angebot aktuell informie-

ren.

Negativhinweis

Die Anbieterin übernimmt keine Zahlungen von Steuern.

Verantwortung für den
Prospekt

Prospektherausgeberin und Anbieterin der mit diesem

Prospekt angebotenen Vermögensanlagen ist die 

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

Sitz: Köln

Geschäftsanschrift:
Wörthstraße 15-17

D-50668 Köln

Die Anbieterin BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG, ver-

treten durch ihre Komplementärin IM Immobilien & Manage-

ment Fünf GmbH sowie durch die geschäftsführende Kom-

manditistin IS IMMOBILIEN-SERVICE GMBH, jeweils vertreten

durch Ihren Geschäftsführer Ulrich Schartow, übernimmt für

den Inhalt dieses Verkaufsprospektes die Verantwortung und

erklärt, dass die im Prospekt genannten Angaben ihres Wis-

sens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelas-

sen sind.

Köln, 10. Mai 2010 (Datum der Prospektaufstellung)

Ulrich Schartow

Geschäftsführer der

IM Immobilien & Management Fünf GmbH

(Komplementärin)

Ulrich Schartow

Geschäftsführer der

IS IMMOBILIEN-SERVICE GmbH

(geschäftsführende Kommanditistin)
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Glossar

Anleger
Kommanditisten der BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG

außer den geschäftsführenden Kommanditisten.

Ausschüttungen/Entnahmen
Zahlungen der Gesellschaft an die Anleger und die übrigen

Gesellschafter im Rahmen der Verwendung des Ergebnisses

und der Liquiditätsüberschüsse der Gesellschaft, einschließ-

lich der Rückzahlung der eingezahlten Kommanditeinlage.

Basel II
Basel II bezeichnet die Gesamtheit neuer Eigenkapitalvor-

schriften, die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erar-

beitet wurden. Der Ausschuss ist ein internationales Gremium

von Bankenaufsichtsbehörden und Notenbanken. Zielsetzung

ist die Sicherung einer angemessenen Eigenkapitalausstat-

tung und die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingun-

gen im Kreditgewerbe. Die Neuregelungen sind in den Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Union zum 01. Januar 2007 in

Kraft getreten. 

Cash-Flow
Der Cash-Flow ermittelt sich aus dem Periodenergebnis zzgl.

Abschreibungen zzgl. der Veränderungen weiterer, nicht zah-

lungswirksamer Bilanzposten.

Corporate Finance
engl. corporate: auf eine Körperschaft oder juristische Person

bezogen/engl. finance: Finanzierung von Unternehmen sowie

die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei deren

Finanzierung.

Deal Flow
Die Anzahl der Investitionsmöglichkeiten, die ein Private-

Equity-Fonds angeboten bekommt. Ein qualitativ guter Deal

Flow ist von großer Bedeutung für einen erfolgreichen

Private-Equity-Fonds.

Due Diligence
Detaillierte Untersuchung, Prüfung und Bewertung einer Be-

teiligung bzw. Investition in einen Fonds oder ein Unterneh-

men als Grundlage für die Entscheidung über eine Investition.

Emissionsphase
Die Emissionsphase läuft im Zeitraum vom Mai 2010 bis

Dezember 2010 und bezeichnet den Zeitraum, in dem die BFS

Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG das Kommanditkapital in

Höhe von Euro 10.000.000,-- entsprechend den Planungen

platziert. Eine Verlängerung ist möglich.

Exit
Ausstieg eines Anlegers aus einer Beteiligung durch Veräuße-

rung seines Anteils. Exitmöglichkeiten: Buy Back, Trade Sale,

Going Public, etc..

Fonds
Kapitalsammelstelle für Investitionsvorhaben, die im Bereich

der Private Equity Mezzanine Investitionen meist in Form ei-

ner Personengesellschaft mit einer Kommanditbeteiligung der

Anleger organisiert wird.

Investment Management
Das Investment Management einer Fondsgesellschaft ist zu-

ständig für die Auswahl, den Erwerb, die Betreuung und

Veräußerung von Beteiligungen.

Mezzanine-Finanzierung
Mittelstellung zwischen echtem Eigenkapital und Fremdkapi-

tal, z. B. Genussrechte. Kommt vor allem dann in Betracht,

wenn eine Direktbeteiligung nicht möglich oder erwünscht

ist, andererseits jedoch die Eigenmittelausstattung – z. B. in-

folge starken Wachstums – eine weitere Aufnahme von Kre-

ditmitteln nicht zulässt. Mezzanine-Finanzierungen sind ent-

geltliche Kapitalüberlassungen auf Zeit, die mit verschiedenen

Informations- und Zustimmungsrechten verbunden sind.

Wesentliche Unterschiede zum Kredit sind die Nachrangigkeit

gegenüber anderen Gläubigern und der Verzicht auf Sicher-

heiten.

Portfolio
Zusammensetzung von Wertgegenständen, die sich in einem

Besitz befinden.

Private Equity
Eigenkapital, das überwiegend nicht börsennotierten

Unternehmen auf Zeit zur Verfügung gestellt wird.

Rating
Bonitätsbewertung in Form eines Ratingcodes, der auf der

Grundlage eines standardisierten mathematisch-statistischen

Verfahrens ermittelt wird.
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I. Präambel

Die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG („Gesellschaft“)

beabsichtigt, sich an inländischen Gesellschaften und Organi-

sationen; auch Vereine, gemeinnützige GmbHs, Stiftungen

etc. („Zielgesellschaften“), die vornehmlich gemeinnützige

und/oder sozialwirtschaftliche und/oder ökologische Zwecke

verfolgen, zu beteiligen. Ausgenommen hiervon sind Beteili-

gungen, die der Gesellschaft oder von ihr beauftragten 

Dritten einen aktiven Einfluss auf die Geschäftsführung der

Zielunternehmen vermitteln und/oder Beteiligungen an ge-

werblich tätigen oder gewerblich geprägten Personengesell-

schaften. 

Während der Beteiligungsdauer sollen Erträge aus diesen

Beteiligungen erzielt werden und die Beteiligungen nach ei-

nem Zeitraum von voraussichtlich fünf bis sieben Jahren auf-

gelöst oder veräußert werden. 

Um diese Vorhaben zu finanzieren, soll das Kommanditkapital

um Euro 10.000.000,- der Gesellschaft erhöht werden, wobei

für die Umsetzung mindestens Euro 1.000.000,- erforderlich

sind.

II. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz

1. Die Firma lautet:

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG
(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt)

2. Sitz der Gesellschaft ist Köln.

3. Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet: 

Wörthstraße 15-17, 50668 Köln.

§ 2 Laufzeit, Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Han-

delsregister und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung 

nach Absatz 2, am 31. Dezember 2017 („Ursprüngliche 

Laufzeit“).

2. Auf Antrag der geschäftsführenden Kommanditistin ist die 

Komplementärin berechtigt, die Ursprüngliche Laufzeit

zweimal um jeweils zwei Jahre, also maximal bis

31.12.2021 zu verlängern („Verlängerte Laufzeit“). Eine

weitere Verlängerung der Verlängerten Laufzeit ist durch

Beschluss der Gesellschafterversammlung möglich. 

3. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem 

Kalenderjahr. 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens

1. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung 

eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene

Rechnung durch den Erwerb, das Halten, Verwalten und die

Veräußerung von unmittelbaren und mittelbaren Beteili-

gungen (Gesellschaftsanteile, Stille Beteiligungen, Genuss-

kapitalbeteiligungen etc.) an inländischen Gesellschaften

und Organisationen (auch Vereine, gemeinnützige GmbHs,

Stiftungen etc.), die vornehmlich gemeinnützige und/oder

sozialwirtschaftliche Zwecke verfolgen, mit Ausnahme von

Beteiligungen, die der Gesellschaft oder von ihr beauftrag-

ten Dritten einen aktiven Einfluss auf die Geschäftsführung

der Zielunternehmen vermitteln und/oder Beteiligungen an

gewerblich tätigen oder gewerblich geprägten Personen-

gesellschaften.

2. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung des Zwecks erfor-

derlichen oder zweckmäßigen Handlungen auch durch 

Dritte vornehmen lassen. 

3. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte betreiben, die 

dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu die-

nen geeignet sind. Sie kann Filialen und Zweigniederlas-

sungen im Inland und Ausland errichten.

§ 4 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in den gesetz-

lich geregelten Fällen im Unternehmensregister und im Übri-

gen schriftlich gegenüber den Gesellschaftern.
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III. Gesellschafter, Kapitalausstattung und
Gesellschafterkonten

§ 5 Gesellschafter

1. Persönlich haftende Gesellschafterin („Komplementärin“) 

ist die IM Immobilien & Management Fünf GmbH eingetra-

gen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der

HRB 62239 mit Sitz in Köln. Die Komplementärin hat keine

Einlage übernommen und ist am Vermögen der Gesellschaft

sowie Gewinn- und Verlust der Gesellschaft vorbehaltlich

der Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht betei-

ligt.

2. An der Gesellschaft sind als geschäftsführende Komman--

ditisten („Geschäftsführende Kommanditisten“) die IS IM-

MOBILIEN-SERVICE GMBH eingetragen im Handelsregister

des Amtsgerichts Köln unter der HRB 21977 mit Sitz in

Köln, mit einer Pflichteinlage von Euro 5.000,- („Geschäfts-

führende Kommanditistin“) sowie Herr Ulrich Schartow,

Köln („Geschäftsführender Kommanditist“) mit einer

Pflichteinlage von Euro 500,- beteiligt. Als weitere Kom-

manditistin ist die Bank für  Sozialwirtschaft AG eingetra-

gen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der

HRB 29259 mit einer Pflichteinlage von Euro 10.000,- be-

teiligt.

3. Gründungsgesellschafter sind die IM Immobilien & Mana-

gement Fünf GmbH mit Sitz in Köln als Komplementärin

und die IS IMMOBLIEN-SERVICE GMBH, die Bank für

Sozialwirtschaft AG sowie Herr Ulrich Schartow als

Kommanditisten.

§ 6 Kommanditkapital, Kapitalerhöhung

1. Die Komplementärin ist von den Gesellschaftern unter 

Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB er-

mächtigt, im Namen und mit Wirkung für alle Gesellschaf-

ter und ohne das Erfordernis eines Beschlusses der übrigen

Gesellschafter bis zum 31. Dezember 2010 („Zeichnungs-

frist“) das Kommanditkapital einmalig oder mehrmalig von

Euro 15.500,- („Gründungskapital“) um bis zu Euro

10.000.000,- auf bis zu Euro 10.015.500,- nach Maßgabe

der folgenden Bestimmungen zu erhöhen („Kapitalerhö-

hung“). Dabei können weitere Kommanditisten (auch

„Anleger“) in die Gesellschaft nur unmittelbar  aufgenom-

men (Direktkommanditist) und Kommanditisten, die bereits

an der Gesellschaft beteiligt sind, die Erhöhung ihrer Ein-

lage gestattet werden. Ferner ist die Komplementärin von

den Gesellschaftern unter Befreiung von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB ermächtigt, im Namen und mit Wir-

kung für alle Gesellschafter und ohne das es hierfür eines

Beschlusses der übrigen Gesellschafter bedarf, ein Agio zu

vereinbaren und dem Handelsregister gegenüber die ent-

sprechenden Erklärungen abzugeben sowie in deren Namen

sämtliche Maßnahmen zu ergreifen und Willenserklärun-

gen abzugeben oder zu empfangen, die im Zusammenhang

mit der Aufnahme weiterer Personen als Kommanditisten

erforderlich und sinnvoll sind. Die Komplementärin ist be-

rechtigt, Untervollmachten, ebenfalls unter Befreiung von

den Beschränkungen des § 181 BGB, zu erteilen. Die Kom-

plementärin ist ferner von den Gesellschaftern mit Wirkung

für alle Gesellschafter und ohne das Erfordernis der Zu-

stimmung der übrigen Gesellschafter für den Fall, dass die

Summe der während der Zeichnungsfrist übernommenen

Kommanditeinlagen Euro 10.000.000,- übersteigt, ermäch-

tigt, weitere Anleger in die Gesellschaft unmittelbar aufzu-

nehmen, sofern die Summe aller Pflichteinlagen Euro

30.000.000,-  zzgl. des Gründungskapitals nicht über-

schreitet.

2. Sollten bis zum 31. Dezember 2010 nicht mindestens 

Kommanditeinlagen („Pflichteinlagen“) in Höhe von Euro

1.000.000,- gezeichnet worden sein („Realisierungsschwel-

le“), ist die Komplementärin berechtigt, innerhalb einer

Frist von zwei Wochen gegenüber sämtlichen Gesellschaf-

tern die Auflösung der Gesellschaft zu erklären. Die Auflö-

sung der Gesellschaft hat in diesem Fall die Rückabwick-

lung der Kapitalerhöhung zur Folge. Dabei sind die auf die

Kapitalerhöhung eingezahlten Pflichteinlagen ohne das

eingezahlte Agio zurück zu zahlen.

3. Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig oder mehr-

malig die Zeichnungsfrist um insgesamt maximal zwölf

Monate zu verlängern, ohne das es hierzu eines Beschlus-

ses der übrigen Gesellschafter bedarf. Ferner ist die Kom-

plementärin ohne vorherigen Gesellschafterbeschluss be-

rechtigt, die Kapitalerhöhung vor Erreichen der in Abs. 1

genannten Summe der Pflichteinlagen zu schließen und

damit die Zeichnungsfrist zu beenden, ohne das es hierfür

eines Beschlusses der übrigen Gesellschafter bedarf. 
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4. Voraussetzung für die Aufnahme als Anleger bzw. die 

Erhöhung der Einlage ist die Erteilung einer unwiderrufli-

chen und über den Tod hinaus wirksamen Handelsregister-

vollmacht in notariell beglaubigter Form, die die Komple-

mentärin unter Befreiung von den Beschränkungen des

Selbstkontrahierungsverbotes des § 181 BGB für die ge-

samte Dauer der Gesellschaft zur Vornahme aller Hand-

lungen im Zusammenhang mit Eintragungen in das Han-

delsregister bevollmächtigt („Handelsregistervollmacht“).

Auf Verlangen der Komplementärin ist der Kommanditist

verpflichtet, die Handelsregistervollmacht zu erneuern.

5. Die Kommanditeinlage („Pflichteinlage“) neu beitretender 

Kommanditisten beträgt mindestens Euro 200.000,-. Sie

muss durch 50.000 glatt teilbar sein. Neben der Pflicht-

einlage hat jeder neu beitretende Kommanditist ein Agio in

Höhe von bis zu 3 % der Pflichteinlage als Abschlussge-

bühr zu entrichten. Der Pflichteinlage zzgl. Agio („Zeich-

nungsbetrag“) ist wie folgt zur Zahlung fällig. Die erste

Kapitaleinzahlung in Höhe von bis zu 10 % des Zeich-

nungsbetrages ist nach Eintritt in die Gesellschaft zu leis-

ten. Der Restbetrag des Zeichnungsbetrages wird in Raten,

deren Höhe von der Komplementärin bestimmt wird, zur

Einzahlung bei der Gesellschaft abgerufen. Der Zeitpunkt

der Abrufe richtet sich nach dem Mittelbedarf der Gesell-

schaft für Beteiligungen an den Zielgesellschaften und/

oder für die Bestreitung von Ausgaben. Zur Ausschüttung

an die Gesellschafter fällige Beträge können mit Restein-

zahlungsverpflichtungen bezüglich des Zeichnungsbetrages

verrechnet werden. Die erste Rate ist unverzüglich nach

Mitteilung über die Aufnahme als Kommanditist in die

Gesellschaft einzuzahlen. Die Folgeraten werden durch die

Komplementärin schriftlich mit einer Zahlungsfrist von

mindestens zehn Bankarbeitstagen abgerufen. Sämtliche

Zahlungen auf den Zeichnungsbetrag erfolgen durch vor-

behaltlose, spesenfreie Banküberweisung in Euro auf das

Einzahlungskonto Nr. 8113501 bei der Bank für Sozial-

wirtschaft AG, Köln (Bankleitzahl: 370 205 00). 

6. Die im Handelsregister einzutragende Hafteinlage („Haft-

summe“) im Rahmen der Durchführung der Kapitalerhöhung

beitretender Kommanditisten entspricht jeweils 0,1 % ihrer

Pflichteinlage. 

7. Der Beitritt zur Gesellschaft erfolgt mit Annahme der Bei-

trittserklärung durch die Komplementärin, jeweils unter 

der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Anleger

bzw. der Eintragung der Kapitalerhöhung der Anleger als

Kommanditist der Gesellschaft in das Handelsregister. Die

Anleger verzichten auf den Zugang der Annahmeerklärung

gemäß § 151 BGB. Für die Zeit zwischen der Annahme 

der Beitrittserklärung und der Eintragung des Anlegers als

Kommanditist oder der Erhöhung der Pflichteinlage im

Handelsregister ist der Anleger als typisch stiller Gesell-

schafter an der Gesellschaft beteiligt. Die Regelungen die-

ses Gesellschaftsvertrages, die Vermögensrechte betreffen,

gelten für diesen Zeitraum sinngemäß. 

8. Jeder Anleger sichert der Komplementärin zu, dass die im 

Beitrittsantrag gemachten Angaben zu seiner Person rich-

tig und vollständig sind. Die Daten dienen der Komplemen-

tärin zur Verwaltung der Anleger und werden unter den

Voraussetzungen des § 34 dieses Vertrages erfasst. Jeder

Kommanditist verpflichtet sich, Änderungen der Angaben

zur Person (z. B. Wohnsitzwechsel oder Heirat) unverzüglich

der Komplementärin mitzuteilen. Ferner ist jeder Anleger

verpflichtet, etwaige nach dem Geldwäschegesetz notwen-

digen Informationen der Komplementärin zu übermitteln. 

§ 7 Leistung der Einlagen

1. Die Anleger sind zur Leistung ihres Zeichnungsbetrages 

(Pflichteinlage zzgl. Agio) gemäß den Bedingungen der

Beitrittserklärung und der Regelungen des § 6 Abs. 5 dieses

Vertrages verpflichtet.

2. Im Verhältnis zu den Gläubigern der Gesellschaft haften 

die Kommanditisten nur bis zur Höhe der im Handelsre-

gister eingetragenen Haftsumme. 

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf rückständige Zahlungen 

ab dem Fälligkeitsdatum gemäß Beitrittserklärung – ohne

dass es einer vorherigen Mahnung bedarf – Verzugszinsen

in Höhe von 1 % pro Monat zu verlangen. Die Geltend-

machung eines weitergehenden Schadensersatzes bleibt

unberührt.

4. Wird der Zeichnungsbetrag trotz schriftlicher Mahnung 

mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung nicht oder nicht

in voller Höhe erbracht, ist die Komplementärin ermächtigt,

den Kommanditisten im Namen der Gesellschaft gegen

Rückzahlung geleisteter Zahlungen unter Einbehalt ent-
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standener Kosten sowie der Verzugszinsen gemäß Abs. 3

durch schriftliche Erklärung aus der Gesellschaft auszu-

schließen oder seine Pflichteinlage unter Beachtung der

Bestimmungen des § 6 dieses Vertrages herabzusetzen, oh-

ne dass es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. Die

Herabsetzung oder der Ausschluss sind dem betreffenden

Gesellschafter gegenüber bekannt zu machen. Die Bekannt-

machung der Herabsetzungs- oder Ausschließungserklä-

rung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zuletzt be-

kannte Adresse des betreffenden Gesellschafters als erfolgt.

Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB berechtigt, den freigewordenen Ka-

pitalanteil auf sich oder einen oder mehrere von ihr zu be-

nennende Dritte zu übertragen, bis die Summe aller

Pflichteinlagen den in § 6 Abs. 1 genannten Betrag wieder

erreicht hat. Durch die Einziehung bzw. Herabsetzung der

Einlage bleiben etwaige bestehende weitergehende Rechte

an der Gesellschaft, insbesondere auf Schadensersatz, un-

berührt. 

5. Der ausscheidende Gesellschafter trägt die mit seinem 

Ausscheiden verbundenen Kosten.

§ 8 Nachschusspflicht

Über die Verpflichtung zur Leistung des in der Angebotserklä-

rung („Beitrittsantrag“) vereinbarten Zeichnungsbetrages hin-

aus übernehmen die Anleger keine weiteren Zahlungs- und

Nachschussverpflichtungen. Die gesetzlichen Regelungen über

die Haftung der Kommanditisten gegenüber Gesellschafts-

gläubigern nach §§ 171 ff. HGB und die Möglichkeit von Zah-

lungen bei Ausscheiden eines Kommanditisten bleiben von

dem vertraglichen Ausschluss unberührt.

§ 9 Gesellschafterkonten

1. Für jeden Gesellschafter werden folgende Konten geführt.

a) Das Kapitalkonto I (Einlagenkonto). Auf diesem Konto

werden Kommanditeinlagen (Pflichteinlagen) gebucht. Das

Kapitalkonto I ist fest. 

b) Ein Kapitalkonto II (Kapitalrücklagekonto). Auf diesem

Konto wird das jeweilige Agio gebucht.

c) Ein Kapitalkonto III (Verlustvortragskonto). Die Anteile

an einem etwaigen Verlust der Gesellschaft werden im Ver-

lustvortragskonto belastet. Nachfolgende Gewinne werden

dem Verlustvortragskonto so lange gutgeschrieben, bis die-

ses wieder ausgeglichen ist.

d) Ein Kapitalkonto IV (Verrechnungskonto). Auf diesem

Konto werden alle sonstigen Geschäftsvorfälle im Verhält-

nis zum Gesellschafter verbucht. Insbesondere werden hier

Auszahlungen (Entnahmen) und Gewinnanteile erfasst, so-

weit das Kapitalkonto III ausgeglichen ist.

2. Die Kapitalkonten sind weder im Soll noch im Haben ver-

zinslich. Die Komplementärin darf die Kontenstruktur än-

dern, soweit dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die

Auszahlungen zugunsten der Gesellschafter hat.

IV. Geschäftsführung und Vertretung

§ 10 Zusammensetzung der Geschäftsführung und
Aufgabenverteilung

1. Zur Geschäftsführung der Gesellschaft sind die Komple-

mentärin und die Geschäftsführenden Kommanditisten (zu-

sammen „Geschäftsführer“) berechtigt, wobei die Komple-

mentärin und die Geschäftsführende Kommanditistin zur

Geschäftsführung verpflichtet sind. 

2. Die Geschäftsführungsbefugnis beschränkt sich auf das 

Gesellschaftsvermögen. Kreditaufnahmen zu Lasten der

Gesellschaft sind ausgeschlossen. Von dem vorstehenden

Kreditaufnahmeverbot ausgenommen sind die Inanspruch-

nahme öffentlicher Fördermittel, soweit diese als Darlehen

gewährt werden, und die Zwischenfinanzierung von Kapi-

taleinzahlungen zur Überbrückung der Abruffrist, soweit

die Zwischenfinanzierung nach Kapitaleinzahlung unver-

züglich zurückgeführt wird.

3. Das Widerspruchsrecht des Kommanditisten gegen Hand-

lungen der Komplementärin nach § 164 HGB ist ausge-

schlossen.

4. Die Geschäftsführer sind berechtigt, die ihnen obliegenden 

Geschäftsführungsaufgaben im Namen und auf Rechnung

der Gesellschaft an einen Dritten zu übertragen, soweit die

Leitung der Gesellschaft als solche und die damit verbun-

dene Verantwortlichkeit in jedem Fall bei ihnen bestehen

bleiben. Im Übrigen sind  die Geschäftsführer berechtigt,

die ihnen obliegenden Geschäftsführungsaufgaben auf ihre

Geschäftsführer in Dienstleistungsverträgen auf ihre Kos-
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ten zu übertragen, wenn und soweit in §§ 12 und 14 die-

ses Vertrages keine abweichende Kostenregelung getroffen

ist.

5. Der Tätigkeitsbereich der Komplementärin umfasst die ge-

samte organisatorische und administrative Leitung der

Gesellschaft einschließlich der Kommanditistengewinnung

und -betreuung. Der Tätigkeitsbereich der Geschäftsfüh-

renden Kommanditistin ist, eine Portfoliostruktur zu ent-

wickeln, welche den Vorgaben des § 3 Abs. 1 dieses Gesell-

schaftsvertrages sowie des folgenden Abs. 6 entspricht,

den Auswahlprozess zu koordinieren, die Vertragsverhand-

lungen mit den Zielunternehmen zu führen, die Interessen

der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter gegenüber den

Zielunternehmen im Rahmen der vertraglichen Regelungen

wahrzunehmen, die Märkte auf denen die Zielunternehmen

tätig sind, zu beobachten sowie die Gesellschaft bei der

Anlage liquider Mittel zu beraten.

6. Beim Aufbau und der Verwaltung des Portfolios der Gesell-

schaft sind folgende Grundsätze zu beachten:

a) Die Beteiligungshöhe an einem einzelnen bzw. die Höhe

aller Einlagen in ein einzelnes Zielunternehmen sollte 8 %

des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft zum

Ende der Zeichnungsfrist nicht übersteigen;

b) Zielunternehmen sollten einen gemeinnützigen und/

oder sozialwirtschaftlichen und/oder ökologischen

Geschäftszweck verfolgen;

c) Die Beteiligungen werden durch die Ausübung der ge-

setzlichen und/oder vertragstypischen Rechte verwaltet.

Ein Sitz in den Aufsichtsgremien der Beteiligungsunterneh-

men wird angestrebt. Die Rechte und Kompetenzen der

Aufsichtsgremien orientieren sich am gesetzlichen Leitbild

des Aufsichtsrates einer Aktiengesellschaft nach deut-

schem Recht. Die Gesellschaft und ihre Vertreter sind ver-

pflichtet, sich nicht aktiv an der Geschäftsführung der

Zielunternehmen zu beteiligen; 

d) Freie Liquidität ist als Festgeld oder in Geldmarktfonds

anzulegen;

7. Die jeweilige Geschäftsführungsbefugnis endet vorbe-

haltlich der Regelung des Abs. 3 mit Beginn der Liquidation

der Gesellschaft sowie des Ausscheidens des jeweils zur

Geschäftsführung berechtigten Gesellschafters aus der

Gesellschaft.

§ 11 Vertretungs- und Haftungsumfang der
Geschäftsführung

1. Die Gesellschaft wird durch die Komplementärin und die 

Geschäftsführenden Kommanditisten vertreten. Sie sind

von den Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbots

nach § 181 BGB und dem Wettbewerbsverbot nach § 112

HGB befreit und berechtigt unter Beachtung der Vorgaben

des § 10 dieses Gesellschaftsvertrages Untervollmachten,

ebenfalls unter Befreiung von den Beschränkungen des §

181 BGB, zu erteilen.

2. Die Komplementärin und die Geschäftsführenden Komman-

ditisten und etwaige von ihr mit der Geschäftsführung

Beauftragte haben im Verhältnis zur Gesellschaft und de-

ren Gesellschaftern nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu

vertreten. Die Gesellschaft stellt die Komplementärin und

die Geschäftsführenden Kommanditisten vollumfänglich

von jeder Haftung und jedem Schaden frei, die ihr aus ihrer

Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können, soweit sie

nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Die

Komplementärin und die Geschäftsführenden Kommandi-

tisten haften nicht für den wirtschaftlichen Erfolg von

durch die Gesellschaft getätigten Investitionen, wenn und

soweit sie die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ha-

ben walten lassen. Gleiches gilt sinngemäß für deren et-

waige Organe, gesetzliche Vertreter, leitenden Angestellten

sowie  etwaige sonstige Erfüllungsgehilfen. 

§ 12 Zustimmungspflichtige Geschäfte der Geschäfts-
führung

1. Die Komplementärin und Geschäftsführenden Kommandi-

tisten dürfen Geschäfte und Handlungen, die nach Art,

Umfang und Risiko den Rahmen des gewöhnlichen Ge-

schäftsverkehrs überschreiten vorbehaltlich der Regelungen

des § 20 dieses Vertrages (Gesellschafterbeschlüsse) nur

vornehmen, wenn die Gesellschafterversammlung durch

Beschluss zuvor zugestimmt (eingewilligt) hat. Dies gilt

insbesondere für: 

a) Erwerb und/oder die Veräußerung von unmittelbaren

und mittelbaren Beteiligungen (Gesellschaftsanteile, Stille

Beteiligungen, Genusskapitalbeteiligungen etc.) an inländi-

schen Gesellschaften und Organisationen, soweit die

Beteiligungshöhe 25 % des gesamten gezeichneten
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Kapitals der Gesellschaft zum Ende der Zeichnungsfrist

übersteigt;

b) Erwerb und/oder die Veräußerung von unmittelbaren

und mittelbaren Beteiligungen (Gesellschaftsanteile, Stille

Beteiligungen, Genusskapitalbeteiligungen etc.) an inländi-

schen Gesellschaften und Organisationen, soweit diese kei-

nen gemeinnützigen und/oder sozialwirtschaftlichen und/

oder ökologischen Geschäftszweck verfolgen;

c) Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft im Ganzen

mit Ausnahme der Veräußerung von Beteiligungen, soweit

diese nicht von vorstehender lit. b) erfasst werden;

d) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter und Dritte.

2. Ausdrücklich nicht der Zustimmung gemäß Abs. 1 bedürfen

folgende Handlungen und/oder Rechtsgeschäfte:

a) Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve im Rah-

men der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und deren

Verwendung, einschließlich deren Anlage und Abwicklung

des Zahlungsverkehrs

b) Kapitalbeschaffungsverträge mit Unternehmen, die selbst

oder durch Dritte, Kommanditisten zur Erhöhung des Kapi-

tals der Gesellschaft vermitteln;

c) Verträge über die Konzeption und Vermarktung der Kapi-

talerhöhung sowie der Erstellung entsprechender Verkaufs-

unterlagen;

d) Dienstverträge zur Fondsverwaltung und Geschäftfüh-

rung, die den Vergütungs- und / oder Kostenregelungen der

§§ 13, 14 dieses Vertrages entsprechen;

e) Abschluss und Durchführung von Darlehensverträgen

einschließlich Sicherungsvereinbarungen zur Liquiditäts-

steuerung, soweit diese ausschließlich der Zwischenfinan-

zierung entsprechend der Vorgaben des § 10 Abs. 2 dieses

Vertrages dienen;

f) Sonstige in diesem Vertrag geregelte Fälle, 

jeweils unter dem Vorbehalt, dass Zahlungen der Gesell-

schaft auf derartige Verträge frühestens mit Erreichung der

Realisierungsschwelle fällig werden können.

V. Vergütung und Kosten

§ 13 Vergütung für Haftungsübernahme

1. Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft für die 

Übernahme der persönlichen Haftung pro Geschäftsjahr 

jeweils eine Vergütung in Höhe von Euro 5.000,- zzgl. et-

waiger USt., zahlbar und fällig in zwei gleich hohen Raten

jeweils zum 30.06 und 31.12. eines Jahres, erstmals zum

30.06.2010. 

2. Die in Abs. 1 genannte Vergütung ist unabhängig von der 

Ertragslage der Gesellschaft zu zahlen. Es handelt sich um

laufenden Aufwand der Gesellschaft. Hierbei ist die Liqui-

ditätslage der Gesellschaft zu berücksichtigen. 

§ 14 Vergütung und Kosten der Geschäftsführung

1. Für die Investitionstätigkeit gewährt die Gesellschaft der 

Geschäftsführung pro Geschäftsjahr jeweils eine Manage-

ment Fee (Vergütung) in Höhe von 1 % zzgl. etwaiger USt.

des zum Ende der Zeichnungsfrist gezeichneten Komman-

ditkapitals (Pflichteinlagen). Die Management Fee ist in

vier Raten zum Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres zur

Zahlung fällig. Die Höhe der vierteljährlichen Raten für die

Geschäftsführung entspricht 1/4 der jährlichen Manage-

ment Fee. Die Management-Fee geht dabei jeweils zu glei-

chen Teilen an die Mitglieder der Geschäftsführung.  Wäh-

rend der Zeichnungsfrist erfolgt die Ermittlung der Höhe

Management Fee bezogen auf den Stand der Summe der

Einlagenkonten zum Ende eines Kalendervierteljahres. 

2. Die Geschäftsführung erhält insgesamt eine Erfolgsbeteili-

gung von 10 % der Wertsteigerung, die am Ende der Lauf-

zeit der Gesellschaft wie folgt berechnet wird: Summe

sämtlicher ausgeschütteter Kommanditisten-Gewinnanteile

addiert mit dem Stand der Aktiva per Ende der Laufzeit,

wovon das Kommanditkapital subtrahiert und dann mit

10 % multipliziert wird. Die Zuteilung der Erfolgsbeteili-

gung erfolgt zu gleichen Teilen an die Mitglieder der Ge-

schäftsführung. Die Zuteilung der Erfolgsbeteiligung nach

Satz 1 erfolgt nur dann, wenn die jährliche Gewinnbetei-

ligung der Kommanditisten auf Grund der Erträge des

Fonds 6 % des eingezahlten Kommanditkapitals erreicht

hat „Hurdle Rate“.
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3. Von der Gesellschaft werden zudem gegen Nachweis 

(Rechnung, Beleg) die folgenden Kosten getragen:

a) Während der Zeichnungsfrist anfallende Marketingkos-

ten in Höhe von maximal Euro 100.000,- (dies entspricht

1 % des zunächst geplanten Kapitalerhöhungsbetrages von

Euro 10.000.000,- ohne Agio) unbeschadet der Höhe der

Summe der gezeichneten Pflichteinlagen. Unter Marketing-

kosten werden Werbe- und Investor Relations-Aufwendun-

gen verstanden, die nicht als Vergütung für die Vermittlung

von Anlegern zu zahlen sind;

b) Mit Vermittlung von Anlegern verbundene Kosten (Eigen-

kapitalvermittlungskosten) in Höhe von bis zu 4 % der ein-

gezahlten Pflichteinlagen, wobei das Agio von 3 % vollum-

fänglich für die teilweise Deckung der Eigenkapitalvermitt-

lungskosten genutzt werden kann;

c) Buchhaltungs- Abschluss- und Prüfkosten;

d) Zinsaufwendungen und Bankspesen;

e) Kosten für Rechts- und Steuerberatung;

f) Kosten für Ratings der potentiellen Zielunternehmen vor

dem Investitionsentscheid; wobei nach erfolgter Beteili-

gung an der jeweiligen Zielgesellschaft diese Kosten mit

der Management-Fee im Sinne Abs. 1 verrechnet werden.

4. Die in Abs. 1 genannte Vergütung ist unabhängig von der 

Ertragslage der Gesellschaft zu zahlen, wobei die Regelun-

gen des Abs. 3 lit. e) unberührt bleiben. Es handelt sich um

laufenden Aufwand der Gesellschaft. Hierbei ist die Liqui-

ditätslage der Gesellschaft zu berücksichtigen.

VI. Beirat

§ 15 Errichtung, Zusammensetzung, Amtsdauer und
Aufgaben des Beirates

1. Auf Antrag der Komplementärin oder von Gesellschaftern, 

die mindestens 20 % der Pflichteinlagen der Gesellschaft

halten, kann bei der Gesellschaft ein Beirat eingerichtet

werden. 

2. Der Beirat besteht im Falle seiner Einrichtung aus drei Mit-

gliedern. Ein Mitglied des Beirates wird von der Komple-

mentärin entsandt. Die weiteren Mitglieder des Beirates

werden durch Beschluss der Gesellschafter gewählt. Hin-

sichtlich der zu wählenden Mitglieder des Beirates steht

den Gesellschaftern das Vorschlagsrecht zu. Die Bestellung

von Ersatzmitgliedern ist zulässig. 

3. Die Beiratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendi-

gung der Gesellschafterversammlung gewählt, die über die

Entlastung des Beirates für das vierte Geschäftsjahr nach

dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in

dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die

Gesellschafterversammlung kann für von der Gesellschaf-

terversammlung gewählte Mitglieder bei der Wahl eine

kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl des Nachfolgers 

eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds

erfolgt, soweit die Gesellschafterversammlung die Amtszeit

des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest

der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

4. Jedes Mitglied des Beirates kann sein Amt durch eine an 

den Vorsitzenden des Beirates oder die Komplementärin zu

richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist

von zwei Wochen niederlegen. Aus wichtigem Grund kann

eine Niederlegung auch mit sofortiger Wirkung erfolgen.

Der Beirat bleibt bis zur Wahl eines neuen Beiratsmitglieds

in der nächsten Gesellschafterversammlung handlungsfähig.

5. Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des GmbH- oder 

Aktiengesetzes. Seine Aufgabe besteht darin, die Komple-

mentärin bei der Verfolgung des Unternehmensgegenstan-

des zu unterstützen und zu beraten. Der Beirat ist berech-

tigt, von der Komplementärin Auskunft über die einzelnen

Angelegenheiten zu verlangen. Der Beirat hat kein Wei-

sungsrecht gegenüber der Komplementärin. 

6. Mitglied des Beirates können nur unbeschränkt geschäfts-

fähige Kommanditisten sein. Wenn und soweit der Komman-

ditist eine juristische Person oder sonstige Gesellschaft ist,

tritt an die Stelle ein von dem jeweiligen Kommanditisten

benannte (entsandte) natürliche, unbeschränkt geschäfts-

fähige Person. Mitglied des Beirats kann nicht sein, wer 

a) Geschäftsführer der Komplementärin oder der geschäfts-

führenden Kommanditistin oder bei diesen angestellt oder

b) Abschlussprüfer der Gesellschaft oder bei diesem ange-

stellt oder

c) Organmitglied eines Zielunternehmens der Gesellschaft

ist.
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Sämtliche Mitglieder des Beirates sollen über umfangreiche

Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich Private-Equity/

Mezzanine-Finanzierungen und/oder Gemeinnützigkeit

und/oder der Sozialwirtschaft haben. Sie sollen im Rahmen

ihrer Beiratstätigkeit keinen Interessenkonflikten aufgrund

der Übernahme anderer Ämter und Funktionen ausgesetzt

sein.

7. Die Mitglieder des Beirates sind berechtigt, an den Gesell-

schafterversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen. 

§ 16 Vorsitzender und Stellvertreter des Beirates

1. Der Beirat wählt im Anschluss an die Gesellschafterver-

sammlung, in der die Mitglieder des Beirates gewählt wor-

den sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfinden-

den Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen

Stellvertreter. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stell-

vertreters entspricht, soweit dabei nicht eine kürzere

Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des

Beirates.

2. Legt der Vorsitzende des Beirates den Vorsitz vor Ablauf der

Amtszeit nieder, so hat der Beirat aus seiner Mitte einen

neuen Vorsitzenden zu wählen, dessen Amtszeit nach

Maßgabe des Abs. 1 S. 2 endet. Gleiches gilt sinngemäß

für den Stellvertreter.

§ 17 Einberufung, Beschlussfassung und Haftung des
Beirates

1. Die Sitzungen des Beirates werden durch den Vorsitzenden 

mit einer Frist von 14 Tagen unter Mitteilung der Gegen-

stände der Tagesordnung schriftlich einberufen. Bei der

Berechnung der Frist werden der Tag der Einladung und der

Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen

kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich,

fernmündlich, per Telefax oder per E-Mail einberufen.

2. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse bedürfen der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Abwesende Mitglieder

des Beirates können dadurch an der Beschlussfassung teil-

nehmen, dass sie durch andere Beiratsmitglieder schrift-

liche Stimmabgaben unter Bezugnahme auf die einzelnen

Punkte der anstehenden Tagesordnung überreichen lassen. 

3. Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch 

schriftliche, telefonische, per Telefax oder per E-Mail über-

mittelte Stimmabgaben zulässig.

4. Der Vorsitzende des Beirates ist ermächtigt, im Namen des 

Beirates die zur Durchführung der Beschlüsse des Beirates

erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

5. Die Mitglieder des Beirates haften nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. Die Gesellschaft stellt die Mitglieder

des Beirates vollumfänglich von jeder Haftung und jedem

Schaden frei, die ihnen aus ihrer Tätigkeit für die Gesell-

schaft erwachsen können, soweit sie nicht vorsätzlich oder

grob fahrlässig gehandelt haben. 

§ 18 Innere Ordnung des Beirates

Die Komplementärin kann in Absprache mit den Mitgliedern

des Beirates eine Geschäftsordnung für den Beirat erlassen.

§ 19 Vergütung und Auslagen des Beirates

Jedes Mitglied des Beirates erhält nach Abschluss des Ge-

schäftsjahres eine angemessene Vergütung, die durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung festgelegt wird. Da-

rüber hinaus werden den Mitgliedern des Beirates die von 

ihnen getätigten Auslagen sowie die Umsatzsteuer erstattet,

soweit die Mitglieder des Beirates berechtigt sind, die gesetz-

liche Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung

zu stellen.

VII. Beschlüsse der Gesellschafter

§ 20 Beschlussfassung der Gesellschafter

1. Entscheidungen der Gesellschafter, die die Gesellschaft 

betreffen, werden durch Beschluss der Gesellschafter ge-

troffen. Gesellschafterbeschlüsse werden entweder im

Umlaufverfahren oder in einer Gesellschafterversammlung

gefasst.

2. Der Entscheidung der Gesellschafter unterliegen insbeson-

dere folgende Fälle: 

a) Erhöhung des Gesellschaftskapitals über den in § 6 Abs.

1 dieses Vertrages genannten Betrag hinaus;
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b) Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses;

c) Beschluss über Auszahlungen/Entnahmen im Sinne des

§ 26 dieses Vertrages;

d) Entlastung der Komplementärin;

e) Errichtung, Bestellung und Entlastung eines Beirates im

Sinne des § 15 dieses Vertrags;

f) Fälle des § 15 Abs. 1 dieses Vertrages. 

3. Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit in diesem Vertrag 

nicht ausdrücklich oder durch Gesetz etwas anderes be-

stimmt ist, mit der Mehrheit im Falle der Präsenzversamm-

lung der anwesenden und im Falle des Umlaufverfahrens

der abgegebenen Stimmen (einfache Mehrheit) gefasst.

Enthaltungen gelten bei der Ermittlung des Abstimmungs-

ergebnisses als unwirksam und werden nicht mitgezählt.

Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt. 

4. Die Stimmrechte der Kommanditisten richten sich nach der 

Höhe der Pflichteinlage. Je Euro 50.000,- der Pflichteinlage

gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht aus einem Kom-

manditanteil kann nur einheitlich ausgeübt werden, soweit

in diesem Gesellschaftsvertrag nicht anders bestimmt. Die

Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten

stimmberechtigt, es sei denn, dass es sich um ihre Entlas-

tung oder ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit oder um

die Entziehung eines ihnen zustehenden Rechts aus wichti-

gem Grund handelt.

5. Die Nichtigkeit von Beschlüssen der Gesellschafter kann, 

unabhängig von der Art der Beschlussfassung, nur inner-

halb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Bekannt-

machung der Niederschrift gegenüber den jeweiligen

Gesellschafter durch Klage gegen die Gesellschaft geltend

gemacht werden. Die Bekanntmachung der Niederschrift

gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zuletzt bekann-

te Adresse des betreffenden Gesellschafters als erfolgt.

Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

6. Absatz 5 gilt entsprechend für die Anfechtung von Be-

schlüssen der Gesellschafter, unabhängig von der Art der

Beschlussfassung, die Geltendmachung von Ladungsmän-

geln zur Gesellschafterversammlung und die Geltend-

machung von Mängeln bei der Aufforderung zur Stimmab-

gabe im Sinne von § 23 dieses Vertrages. 

§ 21 Ort und Einberufung der Gesellschafter-
versammlung

1. Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen erfolgt 

durch die Komplementärin. Die Einberufung erfolgt dabei

unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und der Tagesordnung so-

wie der Unterbreitung eines Beschlussvorschlags schriftlich

oder in Textform an die von den Gesellschaftern zuletzt der

Gesellschaft bekannt gegebene Anschrift mit einer Frist

von mindestens 21 Tagen. Der Tag der Einberufung und der

Tag der Versammlung werden bei der Fristberechnung nicht

mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist die Absendung

der Einberufung maßgeblich. 

2. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet grund-

sätzlich jährlich nach der Aufstellung des Jahresabschlus-

ses für das vorangegangene Geschäftsjahr statt. Anstelle

der Beschlussfassung auf einer Präsenzveranstaltung ist die

Beschlussfassung im Umlaufverfahren möglich.

3. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen, ist eine außeror-

dentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn

diese von einem oder mehreren Gesellschaftern verlangt

wird, der oder die mindestens 20 % der Stimmen der Ge-

sellschaft auf sich vereinigen oder wenn die Komplemen-

tärin es verlangt. In diesen Fällen ist das Umlaufverfahren

gemäß § 23 ausgeschlossen. Hinsichtlich Form und Frist

der Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafter-

versammlung gelten die Regelungen des Abs. 1 mit der

Maßgabe, dass die Einberufungsfrist mindestens eine

Woche beträgt.

4. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 

alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen und sowohl die

Komplementärin als auch die Geschäftsführende Komman-

ditistin ordnungsgemäß vertreten sind. Die Ladung der

Gesellschafter gilt als ordnungsgemäß, wenn die Ladungs-

fristen eingehalten und die Ladungen den Gesellschaftern

gegenüber bekannt gemacht wurden. Die Bekanntmachung

der Ladung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zu-

letzt bekannte Adresse des betreffenden Gesellschafters als

erfolgt.

5.  Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterver-

sammlung durch einen Gesellschafter oder einen Dritten

vertreten lassen. Voraussetzung für eine wirksame Vertre-
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tung ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht sowie ei-

nes Identitätsnachweises des Bevollmächtigten. Der Nach-

weis der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung ist vor

Beginn der Versammlung gegenüber dem Versammlungs-

leiter zu erbringen. Ferner ist es möglich, die Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin schriftlich zu bevollmächtigen.

6. Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterver-

sammlung und für eine etwaige Vertretung trägt jeder

Gesellschafter selbst.

§ 22 Vorsitz der Gesellschafterversammlung und
Niederschrift

1. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Komple-

mentärin oder einen von ihr beauftragten und bevollmäch-

tigten Dritten geleitet. Etwas anderes gilt nur dann, wenn

die Gesellschafterversammlung durch Beschluss mit einfa-

cher Mehrheit aus dem Gesellschafterkreis einen anderen

Vorsitzenden wählt.

2. Über jede Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, 

die der Versammlungsleiter zu unterzeichnen hat. In der

Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung,

die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der 

wesentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse der

Versammlung anzugeben. Jedem Gesellschafter soll inner-

halb von vier Wochen nach Versammlung eine Abschrift

der Niederschrift zugesendet werden. Im Übrigen gilt 

§ 20 Abs. 5.

§ 23 Umlaufverfahren

1. Der Einberufung einer Gesellschafterversammlung als Prä-

senzveranstaltung bedarf es nicht, wenn die Komplemen-

tärin eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren verlangt.

In diesen Fällen sind die Aufforderung zur Stimmabgabe

und die Mitteilung sämtlicher Beschlussgegenstände mit

einem Beschlussvorschlag, das genaue Verfahren sowie der

Frist zur Stimmabgabe einschließlich des letzten Abstim-

mungstages den Gesellschaftern gegenüber bekannt zu

machen. Die Bekanntmachung gilt mit Absendung an die

der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse des betreffenden

Gesellschafters als erfolgt. Wenn und soweit der Aufent-

halt eines Gesellschafters unbekannt oder ihm die Auffor-

derung zur Stimmabgabe aus anderen Gründen nicht zuge-

stellt werden kann, gilt der betreffende Gesellschafter als

aufgefordert. 

2. Bei der Beschlussfassung im Umlaufverfahren muss die 

Frist zur Stimmabgabe mindestens 21 Tage betragen, wobei

der Tag der Absendung der Aufforderung zur Stimmaus-

übung nicht mitgerechnet wird. Die Komplementärin ist

berechtigt, im Einzelfall nach eigenem Ermessen, im Um-

laufverfahren die Frist zur Abgabe der Stimmen in Eilfällen

zu verkürzen.

3. Im Umlaufverfahren ist ein Beschluss mit Ablauf des letz-

ten Abstimmungstages – maßgeblich ist der Poststempel –

wirksam gefasst, wenn und soweit mindestens 25 % aller

Stimmen der Gesellschafter an der Abstimmung teilneh-

men. Nicht oder nicht fristgemäß erfolgte Stimmabgaben

gelten als nicht abgegeben.

4. Die Stimmabgabe erfolgt in Schrift- oder Textform. 

5. Über das Ergebnis der Beschlussfassung im Umlaufverfah-

ren ist von der Komplementärin eine Niederschrift anzufer-

tigen und den Gesellschaftern in Schrift- oder Textform zu

übermitteln.

VIII. Jahresabschluss, Ergebnisverteilung und
Entnahmen

§ 24 Jahresabschluss 

1. Der Jahresabschluss für ein abgelaufenes Geschäftsjahr ist 

innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen.

2. Der Jahresabschluss ist bei der Gesellschaft in angemesse-

ner Frist vor der Beschlussfassung über dessen Feststellung

für die Gesellschafter zur Einsicht auszulegen. Mit der

Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung ist

jedem Gesellschafter ein Auszug aus dem Jahresabschluss

(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zu übersenden.

Sofern ein Beirat bestellt wurde, ist der Jahresabschluss

dem Beirat mit der Ladung der Gesellschafter zur ordentli-

chen Gesellschafterversammlung vorzulegen. 
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§ 25 Ergebnisverteilung

1. Das Ergebnis der Gesellschaft wird vorbehaltlich der 

Regelungen der §§ 13 und 14 dieses Vertrages, die ggf.

vorab zu erfüllen sind, im Verhältnis der gezeichneten

Kommanditeinlagen (Kapitalkonto I) der Gesellschafter zum

Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zueinander verteilt. 

2. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist ist die Ergebnisverteilung 

abweichend von Abs. 1 dergestalt vorzunehmen, dass alle

Gesellschafter, die der Gesellschaft bis zum Ende der

Zeichnungsfrist beitreten, unabhängig von dem jeweiligen

Beitrittstermin gleich behandelt werden, in dem sie an den

in diesem Zeitraum insgesamt erzielten Ergebnissen ent-

sprechend ihrer Pflichteinlagen teilnehmen (Gleichbehand-

lung während der Zeichnungsfrist). 

3. Die vorgenannten Regelungen gelten grundsätzlich auch 

für die steuerliche Ergebnisverteilung.

§ 26 Ergebnisverteilung, Ausschüttungen und
Entnahmen

1. Das Ergebnis der Gesellschaft wird auf die Gesellschafter 

im Verhältnis ihrer Pflichteinlagen verteilt, soweit in die-

sem Gesellschaftsvertrag keine abweichenden Regelungen

getroffen sind. 

2. Im Falle der Anrechnung von Steuergutschriften durch die 

Gesellschaft gegenüber einzelnen Gesellschaftern, sind die-

se abweichend von Abs. 1 entsprechend der Pflichteinlage

des jeweiligen Gesellschafters zu verteilen.

3. Über Entnahmen und Ausschüttungen sowie deren Höhe 

beschließt die Gesellschafterversammlung nach Maßgabe

der folgenden Absätze 4 bis einschließlich 9, wobei die

Geschäftsführung nach pflichtgemäßen Ermessen berech-

tigt, aber nicht verpflichtet ist, auf den voraussichtlichen

Entnahme- oder Ausschüttungsanspruch jährlich Vorab-

zahlungen in Höhe von bis zu 7 % der Pflichteinlage vor-

zunehmen. 

4. Entnahmen und Ausschüttungen einschließlich der Vorab-

zahlung stehen unter dem Vorbehalt, dass hierdurch bei

der Gesellschaft kein Insolvenzeröffnungsgrund hervorge-

rufen wird. 

5. Entnahmen und Ausschüttungen einschließlich der Vorab-

zahlungen stehen ferner unter dem Vorbehalt, dass bei der

Gesellschaft eine aus Sicht der Geschäftsführung angemes-

sene Mindestliquidität (Barbestände, Geldbestände auf

Konten und ohne Verlust auflösbare Kapitalanlagen) zur

Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der

Gesellschaft nicht unterschritten wird. 

6. Soweit aufgrund des Vorbehalts des Abs. 4 Entnahmen 

nicht zum Auszahlungstermin erfolgen können, sind sie

unter den Voraussetzungen des Abs. 4 zum nächsten Aus-

zahlungstermin nachzuholen. 

7. Entnahmen sind auch dann zulässig, wenn die Kommandit-

einlagen der Gesellschafter durch Verluste gemindert sind. 

8. Führen Entnahmen zu einer Rückzahlung der Pflichtein-

lage, gilt dies als förmliche Beschlussfassung über die

Herabsetzung der Pflichteinlage in entsprechender Höhe.

Insoweit besteht gegenüber der Gesellschaft für die Gesell-

schafter keine Verpflichtung auf Wiedereinzahlung. §§ 171,

172 HGB bleiben hiervon unberührt. Soweit es durch Ent-

nahmen zu einer Rückzahlung der Hafteinlage kommt, lebt

die Haftung der Gesellschafter aufgrund einer Einlagen-

rückgewähr wieder auf. Der Gesellschafter hat die Verpflich-

tung zur Wiedereinzahlung bis zur Höhe der Hafteinlage.

9. Die Komplementärin ist berechtigt, Beträge einzubehalten 

und nicht an die Gesellschafter abzuführen, die aufgrund

zwingender Regelungen als Steuern (z. B. Kapitalertrag-

steuer) von der Gesellschaft abzuführen sind. Derartige Be-

träge gelten als an den Gesellschafter ausgezahlt. Gleiches

gilt hinsichtlich etwaiger Steuergutschriften und/oder –er-

stattungen.

IX. Gesellschafterwechsel, Ausscheiden aus der
Gesellschaft

§ 27 Vorkaufsrecht, Übertragung von
Gesellschaftsanteilen, Kosten

1. Möchte ein Kommanditist seinen Gesellschaftsanteil ganz 

oder teilweise, entgeltlich oder unentgeltlich, auf Dritte

übertragen, so hat der übertragungswillige Kommanditist

seinen Anteil oder Teile hiervon der Geschäftsführenden

Kommanditistin vorher zum Erwerb anzubieten. Das An-
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gebot hat schriftlich mit Nennung des Dritten, des etwai-

gen Erwerbspreises sowie der Beifügung entsprechender

Belege zum Nachweis der Identität des Dritten und der

Erwerbskonditionen gegenüber der Komplementärin zu er-

folgen, wobei das Schriftformerfordernis durch Erklärungen

per E-Mail oder in sonstiger elektronischer Form nicht ge-

wahrt wird. Die Geschäftsführende Kommanditistin kann

das Angebot innerhalb von drei Monaten nach dessen

Zugang bei der Komplementärin zu den übermittelten

Erwerbskonditionen schriftlich annehmen. Soweit sie von

ihrem Ankaufsrecht nicht oder nicht fristgemäß Gebrauch

macht, kann der übertragungswillige Kommanditist seinen

Geschäftsanteil ganz oder teilweise nach vorheriger Zu-

stimmung (Einwilligung) der Gesellschaft mit Wirkung zum

Ende eines jeden Geschäftsjahres der Gesellschaft auf

Dritte übertragen. Die Zustimmung zu der Übertragung

wird durch die Komplementärin oder die Geschäftsführen-

de Kommanditistin erteilt, wenn und soweit kein wichtiger

Grund vorliegt, der die Versagung der Übertragung recht-

fertigt. 

2. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor,

a) wenn durch die Übertragung Geschäftsanteile entstehen

oder übertragen werden sollen, deren Pflichteinlage nicht

mindestens Euro 200.000,- oder nicht durch 50.000 ohne

Rest teilbar ist. 

b) wenn die Verpflichtungen des übertragenden Gesell-

schafters aus diesem Vertrag insbesondere zur Einzahlung

des Zeichnungsbetrages nicht erfüllt wurden oder

c) wenn durch die Übertragung der Geschäftsanteile steu-

erliche Nachteile bei der Gesellschaft entstehen würden. 

3. Die Komplementärin ist jederzeit und ohne Zustimmung 

der übrigen Gesellschafter berechtigt, ihren Gesellschafts-

anteil auf eine andere Person zu übertragen, soweit diese

die gleiche Rechtsform wie die Komplementärin aufweist

und den gleichen Gesellschafterhintergrund hat. 

4. Wenn und soweit durch die Übertragung Steuern, Kosten, 

Schäden oder sonstige Nachteile entstehen, sind diese von

dem die Übertragung auslösenden Gesellschafter und dem

Erwerber als Gesamtschuldner zu tragen. Eine Verrechnung

dieses Betrages mit Entnahme- und/oder Auszahlungsan-

sprüchen des Erwerbers ist möglich.

§ 28 Kündigung aus wichtigem Grund

1. Eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist ausge-

schlossen. 

2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-

berührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist mittels

eingeschriebenen Briefes oder schriftlich gegen Empfangs-

bekenntnis der Komplementärin gegenüber zu erklären. 

3. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist unter anderem 

möglich, wenn die wirtschaftliche Existenz eines Gesell-

schafters aufgrund eines ihn treffenden Härtefalles nicht

mehr gewährleistet ist. Die Gesellschaft ist berechtigt aber

nicht verpflichtet, nach eigenem Ermessen geeignete

Nachweise für das Vorliegen von Härtefällen zu verlangen. 

§ 29 Ausschluss

1. Wenn und soweit ein Anleger zahlungsunfähig wird, über 

sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder

die Eröffnung desselben mangels Masse abgelehnt wird, so

kann der Gesellschafter durch schriftliche Erklärung der

Komplementärin mit sofortiger Wirkung aus der Gesell-

schaft ausgeschlossen werden, ohne dass es eines Gesell-

schafterbeschlusses oder der gerichtlichen Klage bedarf.

Der Ausschluss ist gegenüber dem betroffenen Gesellschaf-

ter bekannt zu machen. Die Bekanntmachung des Aus-

schlusses gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zu-

letzt bekannte Adresse des betreffenden Gesellschafters als

erfolgt. Dies gilt auch dann, wenn die Auflösung der

Gesellschaft beschlossen wurde und sich die Gesellschaft

in Liquidation befindet. Die vorgenannten Regelungen gel-

ten entsprechend, wenn und soweit ein Gläubiger den

Gesellschaftsanteil oder sonstige pfändbare Ansprüche aus

dem Gesellschaftsverhältnis eines Gesellschafters pfändet

und diese Pfändung nach Ablauf von drei Monaten ab

Wirksamwerden der Pfändung noch andauert. Wenn und

soweit eine andere Gesellschafterin als ein Anleger (Kom-

plementärin oder Geschäftsführende Kommanditistin) zah-

lungsunfähig wird, über ihr Vermögen ein Insolvenzverfah-

ren eröffnet wird oder die Eröffnung desselben mangels

Masse abgelehnt wird, so kann die Gesellschafterversamm-

lung den Ausschluss der anderen Gesellschafterin mit ein-

facher Mehrheit beschließen, falls beim Ausschluss der

Komplementärin gleichzeitig eine andere natürliche oder
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juristische Person den Beitritt zur Gesellschaft als Komple-

mentärin oder beim Ausschluss der Geschäftsführenden

Kommanditistin die Übernahme ihrer Pflichteinlagen sowie

der Geschäftsführungsbefugnis erklärt. Gleiches gilt sinn-

gemäß im Falle der Liquidation einer solchen anderen

Gesellschafterin.

2. Ein Ausschluss ist ferner nach den Bestimmungen des 

§ 7 Abs. 4 möglich. 

3. Ein Gesellschafter kann ferner aus der Gesellschaft aus-

geschlossen werden, wenn er Anlass gegeben hat, dass die

Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß 

§ 133 HGB verlangt werden könnte. 

§ 30 Erbfall

1. Im Falle des Todes eines Anlegers wird die Gesellschaft mit 

seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. 

2. Die Erben haben sich durch Vorlage eines Erbscheins oder 

einer beglaubigten Abschrift des Testamentseröffnungs-

protokolls oder beglaubigter Testamentabschrift zu legiti-

mieren. Ein Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die

Abtretung des Kommanditanteils durch die Erben an ihn

nachzuweisen.

3. Wenn und soweit mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer 

vorhanden sind, haben diese unverzüglich, auch ohne be-

sondere Aufforderung durch die Gesellschaft, zur Wahr-

nehmung ihrer aus der Beteiligung an der Gesellschaft fol-

genden Rechte einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu

bestellen. Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Bevoll-

mächtigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung an der

Gesellschaft mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung. Ver-

mögensrechte können seitens der Gesellschaft auch durch

Hinterlegung (§§ 327 ff. BGB) erfüllt werden. Die Voll-

macht kann nur dergestalt erteilt werden, dass der Bevoll-

mächtigte die Rechte mehrerer Rechtsnachfolger gemein-

schaftlich auszuüben hat.

§ 31 Fortführung der Gesellschaft, Abfindungsguthaben

1. Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters (z. B. Kün-

digung aus wichtigem Grund oder Ausschluss) wird die

Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer Firma unter den üb-

rigen Gesellschaftern fortgesetzt. 

2. Die Komplementärin scheidet erst dann aus der Gesell-

schaft aus, wenn von der Gesellschaft eine neue Komple-

mentärin aufgenommen wurde 

3. Die Geschäftsführende Kommanditistin scheidet erst dann 

aus der Gesellschaft aus, wenn von der Gesellschaft eine

neue Geschäftsführende Kommanditistin aufgenommen

wurde und dieser alle damit verbundenen Rechte und

Pflichten übertragen wurden. 

4. Scheidet ein Kommanditist aufgrund einer Kündigung aus 

wichtigem Grund (§ 28 des Vertrages) oder aufgrund seines

Ausschlusses (§ 29 des Vertrages) aus der Gesellschaft aus,

hat er einen Anspruch auf Zahlung eines Abfindungsgut-

habens. Die Kosten für die Ermittlung des Abfindungsgut-

habens trägt der ausscheidende Gesellschafter. 

5. Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters 

bzw. der Kündigung aus wichtigem Grund Zahlungen auf

den Zeichnungsbetrag oder auf etwaige nicht ausgegliche-

ne Kosten aus, sind diese vom Abfindungsguthaben abzu-

ziehen. 

6. Wenn und soweit sich der ausscheidende Kommanditist 

und die Gesellschaft auf die Höhe des Abfindungsgut-

habens nicht einigen können, so ist dieses durch einen

Sachverständigen, der auf Antrag der Gesellschaft von der

für den Sitz der Gesellschaft zuständigen Industrie- und

Handelskammer zu bestellen ist, zu ermitteln. Die Kosten

des Gutachters trägt der ausscheidende Gesellschafter.

7. Das Abfindungsguthaben ist in zwei Raten zu zahlen. Die 

erste Rate ist am 31. Dezember des Jahres, in dem das

Abfindungsguthaben festgestellt wurde, zur Zahlung fällig.

Die zweite Rate ist am 31. Dezember des Folgejahres zur

Zahlung fällig. Im Übrigen darf durch die Zahlung des Ab-

findungsguthabens bei der Gesellschaft ein Insolvenzeröff-

nungsgrund nicht herbeigeführt werden. Soweit aufgrund

dieses Zahlungsvorbehaltes die Zahlung des Abfindungs-

guthabens nicht oder nicht voller Höhe erfolgen kann, so

ist die Zahlung unverzüglich nach Wegfall des Zahlungs-

vorbehaltes nachzuholen.
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X. Änderungen des Gesellschaftsvertrages und
Liquidation

§ 32 Änderungen des Gesellschaftsvertrages

Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind durch Beschluss

der Gesellschafterversammlung mit Dreiviertelmehrheit der

anwesenden Stimmen möglich, wenn und soweit durch die

Änderung nicht der Grundsatz der anteiligen Gleichbehand-

lung aller Gesellschafter verletzt wird. Im Falle des Eingriffs in

Sonderrechte einzelner Gesellschafter durch die Änderung des

Gesellschaftsvertrages ist neben den Voraussetzungen des

Satz 1 die Zustimmung des betroffenen Gesellschafters erfor-

derlich, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nicht anders

geregelt. Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist ausge-

schlossen.

§ 33 Liquidation der Gesellschaft

1. Die Auflösung der Gesellschaft und jede andere Art der 

Abwicklung erfolgt nach Ablauf der Gesellschaft. Ferner

kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit

Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmen die Auflö-

sung der Gesellschaft und jede andere Art der Abwicklung

beschlossen werden. Die Beschlussfassung im Umlaufver-

fahren ist ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die §§ 145 ff.

HGB.

2. Liquidator und Abwickler der Gesellschaft ist die Komple-

mentärin.

3. Die Liquidatorin erhält einen Ersatz ihrer Auslagen zuzüg-

lich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Das verbleibende

Vermögen wird nach Ausgleich eines etwaig negativen

Saldos der Kapitalkonten im Verhältnis der Pflichteinlagen

auf die Kommanditisten verteilt.

4. Die Liquidation erfolgt durch Verwertung sämtlicher 

Vermögensgegenstände der Gesellschaft.

XI. Weitere Rechte und Pflichten der
Gesellschafter

§ 34 Datenschutz

Die Gesellschaft ist berechtigt, in den Beitrittsunterlagen des

Gesellschafters enthaltene Daten, sowie solche Daten, die zu-

künftig im Zusammenhang mit der Beteiligung des Gesell-

schafters verlangt werden, elektronisch zu speichern und im

Rahmen der Verwaltung der Beteiligung zu verarbeiten und

zu nutzen. Wenn und soweit für die Begründung und/oder

Verwaltung der Beteiligung die Weitergabe von persönlichen

Daten an Dritte erforderlich ist, ist die Weitergabe nur dann

zulässig, wenn kraft vertraglicher Regelungen sichergestellt

ist, dass die persönlichen Daten nicht für kommerzielle

Zwecke genutzt werden. Im Übrigen sind die Bestimmungen

des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.

§ 35 Wettbewerbsbeschränkungen

Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§ 36 Ausgleichsverpflichtungen für Kosten, Steuern,
Nachteile und Schäden

1. Wenn und soweit die Gesellschaft einen Nachteil oder ei-

nen sonstigen Schaden, insbesondere in Form einer Einnah-

meminderung, eines entgangenen Gewinns oder in Form einer

steuerlichen Mehrbelastung erleidet und ein solcher Nachteil

oder Schaden im Verhalten oder in der Person eines Gesell-

schafters begründet ist, so ist dieser Gesellschafter gegenüber

der Gesellschaft zum Ausgleich verpflichtet.

2. Die vorgenannte Regelung greift insbesondere dann, wenn

aufgrund von Verfügung über Gesellschaftsanteile, aufgrund

einer Kündigung aus wichtigem Grund oder eines Ausschlus-

ses von Gesellschaftern Nachteile oder sonstige Schäden ent-

stehen.

3. Der den Nachteil oder den Schaden auslösende Gesell-

schafter hat nach Aufforderung der Komplementärin unver-

züglich der Gesellschaft angefallene Kosten und Steuern zu

erstatten. Die Gesellschaft ist zur Verrechnung entsprechend

geschuldeter Beträge im Rahmen einer Ergebnisverteilung wie

auch anlässlich einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt.
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§ 37 Mitwirkungspflichten der Gesellschafter

Soweit für die Erstellung der Jahressteuererklärung der

Gesellschaft Mitteilungen und/oder Nachweise der Gesell-

schafter erforderlich sind, sind diese für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr bei der Gesellschaft bis spätestens zum 31. März

des Folgejahres vollständig in Schriftform zu übermitteln, wo-

bei das Schriftformerfordernis durch Erklärungen per E-Mail

oder in sonstiger elektronischer Form nicht gewahrt wird. 

Werden die Nachweise und/oder Mitteilungen verspätet mit-

geteilt, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, diese zu berück-

sichtigen, es sei denn, der betreffende Gesellschafter gibt auf

eigene Kosten ein berichtigte Jahressteuererklärung bei der

Gesellschaft in Auftrag. 

§ 38 Schlussbestimmungen und Kosten

1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen

und Ergänzungen dieses Vertrages können nur durch einen

entsprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgen.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das für den Sitz der 

Gesellschaft zuständige Gericht.

3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein 

oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Gesell-

schaftsvertrages im Ganzen nicht. In diesem Fall ist die un-

wirksame Bestimmung durch eine solche Klausel zu erset-

zen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen

Bestimmung inhaltlich am nächsten kommt. Dies gilt auch

für den Fall, dass eine Vertragslücke offenbar werden sollte

oder eine Bestimmung sich als undurchführbar erweist.

4. Gleiches gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses 

Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. 

5. Sämtliche Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung

trägt die Gesellschaft.

Unterschriften 

Prospektherausgeberin

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG 

Wörthstraße 15-17

50668 Köln

Geschäftsführung: vertreten durch die Komplementärin

IM Immobilien & Management Fünf GmbH sowie durch die

geschäftsführende Kommanditistin IS IMMOBILIEN-SERVICE

GMBH jeweils vertreten durch den Geschäftsführer

Ulrich Schartow

Telefon: 0221.97 35 64 91

Telefax: 0221.9735 6249

E-Mail: IS@sozialbank.de

Stand: 10. Mai 2010

53



Zentrale
50668 Köln

Wörthstraße 15-17

Telefon 0221.9 73 56-0

Telefax 0221.9 73 56-478

bfs@sozialbank.de

10178 Berlin

Oranienburger Straße 13/14

Telefon 030.2 84 02-0

Telefax 030.2 84 02-341

bfsberlin@sozialbank.de

B-1040 Brüssel

Rue de Pascal 4-6

Telefon 00 32.2 28 0277-6

Telefax 00 32.2 28 02 77-8

bfsbruessel@sozialbank.de

01099 Dresden

Louis-Braille-Straße 8

Telefon 0351.8 9939-0

Telefax 0351.8 9939-585

bfsdresden@sozialbank.de

ab 18. Juni 2010: 

01097 Dresden

Theresienstraße 29

99084 Erfurt

Anger 66-73

Telefon 03 61.5 5517-0

Telefax 03 61.55 517-579

bfserfurt@sozialbank.de

45128 Essen

Huyssenallee 15

Telefon 0201.245 80-0

Telefax 0201.24580-644

bfsessen@sozialbank.de

22297 Hamburg

Alsterdorfer Markt 6

Telefon 040.25 33 26-6

Telefax 040.25 33 26-870

bfshamburg@sozialbank.de

30177 Hannover

Podbielskistraße 166

Telefon 0511.3 40 23-0

Telefax 0511.3 40 23-523

bfshannover@sozialbank.de

76135 Karlsruhe

Steinhäuserstraße 20

Telefon 0721.98134-0

Telefax 0721.98134-688

bfskarlsruhe@sozialbank.de

50678 Köln

Im Zollhafen 5 (Halle 11)

Telefon 0221.9 73 56-153

Telefax 0221.9 73 56-177

bfskoeln@sozialbank.de

04109 Leipzig

Zimmerstraße 3

Telefon 0341.9 82 86-0

Telefax 0341.9 82 86-543

bfsleipzig@sozialbank.de

39106 Magdeburg

Joseph-von-Fraunhofer-Straße 2

Am Wissenschaftshafen

Telefon 0391.59416-0

Telefax 0391.59416-539

bfsmagdeburg@sozialbank.de

55116 Mainz

Rheinstraße 4 G

Telefon 06131.2 04 90-0

Telefax 06131.2 04 90-669

bfsmainz@sozialbank.de

80335 München

Karlsplatz 10 (Stachus)

Telefon 089.98 29 33-0

Telefax 089.98 29 33-629

bfsmuenchen@sozialbank.de

90489 Nürnberg

Sulzbacher Straße 42

Telefon 0911.5815-401

Telefax 0911.5815-403

bfsnuernberg@sozialbank.de

70173 Stuttgart

Königstraße 26 

Telefon 0711.6 29 02-0

Telefax 0711.6 29 02-699

bfsstuttgart@sozialbank.de

www.sozialbank.de

www.spendenbank.de

www.eufis.de

www.bfs-service.de 

BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co KG

Ulrich Schartow

Wörthstraße 15-17

50668 Köln

Telefon 0221.9 73 56-491

Telefax 0221.9 73 56-249

u.schartow@sozialbank.de




